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 Sebastian Huhnholz 

Steuergerechtigkeitsperspektiven in Zeiten 
fiskalischer Transformation – Versuch einer 
kritischen Einordnung 

»Wenn Steuern der Preis einer zivilisierten Gesellschaft
sind, so sind Komplexität und Kompliziertheit des Steuer-
systems der Preis für die Steuergerechtigkeit. Ein Steuer-
system mit wirksamer Umverteilung von reich zu arm kann
nicht wirklich einfach sein. Denn dazu muss man Einkom-
men und Vermögen definieren, erfassen und bewerten. […]
Dass eine grundlegende Steuerreform und Steuervereinfa-
chung die Steuergerechtigkeit erhöht, ist ein unausrottbarer 
neoliberaler Mythos und bürgerlicher Volksglaube« (Bach
2016, 234).

  1 Zur positivistischen Deklassierung klassischer Theorien der 
»Steuergerechtigkeit«

Will man eine pauschale These zum Ideal der sogenannten »Steuer-
gerechtigkeit« wagen, ließe sich 
sagen: Es ist im Laufe weniger 
Jahrzehnte von einer politischen 
zu einer sozialen Frage gewor-
den. Der Umfang von und die Ad-
ressatenkreise für hoheitlich ge-
forderte Zwangsabgaben galten 
bis zum Aufkommen des westli-
chen Wohlfahrtsstaates der Mo-
derne als Verfassungsspiegel, als 
Indikatoren weltanschaulicher 
Einstellungen und als Faktoren 
politischer Herrschaftssteuerung, 
als Ausdruck also von gesell-
schaftlichen Machtverhältnissen 
und ihrer Abbildung im staatlichen 
Legitimitäts- und Institutionenge-
füge. Anders als im Gros der uns 
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dazu historisch verfügbaren Betrachtungen ist heute die politische Pri-
märfrage, warum überhaupt Zwangsabgaben für die kontinuierliche Si-
cherung kollektiver Anliegen erhoben werden sollten und dürfen, hinter 
oft außerordentlich kleinteiligen und komplexen Ansichten über die 
faire Aufteilung von Leistungspflichten, die institutionell effektive Ein-
treibung und schließlich die partikularen Interessen an der Verteilung 
der so gewonnenen Mittel verblasst. Mit steigender Komplexität der 
modernen Gesellschaft (soziale Differenzierung, technische Beschleu-
nigung, Globalisierung etc.) verstummen die ›großen‹, ›allgemeinen‹ 
und ›grundlegenden‹ Fragen der materiellen Reproduktion politischer 
Herrschaft offenbar im Alltagsgetöse stets aktuell drängender sozialpo-
litischer Ausgleichs- und ökonomischer Verteilungsanliegen wie inte-
ressengruppenspezifischer Responsivität und entsprechender Reprä-
sentation. 

Steuergerechtigkeit ist dadurch von der konstitutiven Ausgangsfrage 
über Zweck und Grenzen einer politischen Herrschaftsordnung in An-
spruchsfragen verwandelt worden, die die administrative Herstellung 
sozialer Gerechtigkeit durch einen staatlichen Apparat im Verhältnis zu 
den Interessen und Rechten natürlicher und juristischer Personen so-
wie im Verhältnis zu anderen Staaten thematisieren. So sind wesentli-
che Variablen der normativen und fiskalischen Konstitution politischer 
Ordnung aus der Thematisierung von Steuergerechtigkeit heute weit-
hin verschwunden: Dass allgemeine Steuerpflicht gelten solle, ist dann 
unstrittig (obwohl das ›Allgemeine‹ weder einen globalen noch einen 
sozialen Maßstab meint, sondern Mitgliedschaft in einem historisch 
kontingenten und politisch wandelbaren Kollektiv), und dasselbe gilt für 
den Anspruch, dass es sich um gleichmäßige Steuerpflicht handeln 
müsse (d. h. identische Veranlagung wirtschaftlich gleicher Vorgänge). 
Ebenso, dass es sich um Geldleistungspflichten handelt, die überdies 
in einer bestimmten Währung zu zahlen sind (also nicht allein staatliche 
Herrschaft sichern, sondern zu diesem Zweck ein monetär vermitteln-
des Gesellschaftssystem zu stützen haben). Und nicht zuletzt schwin-
det Bewusstsein für das gesellschaftspolitisch mit Abstand signifikan-
teste Merkmal geldsteuerlicher Gemeinschaftskonstitution, marktwirt-
schaftlicher Integration und fiskalischer Gesellschaftssteuerung: dass 
das marktteilnehmende Individuum sowohl normativer als auch metho-
disch-analytischer Ursprung und Adressat von Steuergerechtigkeits-
programmen ist – nicht: partikulare Gruppen (Stände, Klassen, Berufs-
verbände usw.); nicht: die abstrakte Totale (z. B. Menschheit, Lebewe-
sen usf.); nicht: das (faktisch sodann kaum erfassbare) konsolidierte, 
bereits besteuerte und dadurch legalisierte Vermögen. Kurzum, es tritt 
in den Hintergrund, dass wir es bei Zugriffen auf »Steuergerechtigkeit«, 
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die all dies stillschweigend voraussetzt, eigentlich mit einer liberalisti-
schen Codierung zu tun haben, die nicht nur historisch jung und kei-
neswegs global oder universell unstrittig ist, sondern eben darum ge-
sellschaftspolitisch spezifisch, typisch namentlich für besitzindividualis-
tische Eigentumsmarktgesellschaften. 

Dies vor Augen darf sofort und richtig vermutet werden, dass davon 
abweichende gesellschaftspolitische Theorien und Ideologien andere 
und allemal unterschiedliche Vorstellungen von »Steuergerechtigkeit« 
aufweisen. In der Tat ist die Politische Ideengeschichte reich an sowohl 
normativen Theorien als auch an systematischen Ansätzen, die fiska-
lisch vermittelte Konflikte und Lösungen in den Blick nehmen. Ihre je 
begründeten Vorstellungen zur Frage der Steuer-, Abgaben- und Leis-
tungsgerechtigkeit lassen sich zwecks Vergleich an beinahe jede poli-
tisch institutionalisierte Einnahmenordnung als Ganze ebenso anlegen 
wie an konkrete Steuer- und Finanzpolitik im Einzelnen. Denn gewöhn-
lich begründen Klassikerinnen und Klassiker des politischen Denkens 
ihre fiskalischen Einlassungen aus der Perspektive einer gesellschafts-
theoretischen Rahmung heraus und entwerfen dafür ein wünschens-
werte(re)s System der möglichst fairen, stabilen und/oder produktiven 
materiellen Reproduktion politischer Gemeinschaften, das allein schon 
aufgrund der Abweichungen von den uns vertrauten Gegenwartsreali-
täten erhellend wirken könnte. Von Aristoteles und Thomas von Aquin 
über Niccolò Machiavelli und Thomas Hobbes zu Jean-Jacques 
Rousseau, Alexis de Tocqueville und John Stuart Mill bis Max Weber, 
James M. Buchanan und John Rawls haben, um nur einige herausra-
gend einflussreiche Größen zu benennen, ideenhistorische Klassiker 
des politischen Denkens fiskalische Herrschafts- und Sozialordnungs-
perspektiven selbstverständlich in ihre Politischen Theorien verbaut 
und generell groß ist auch der Kreis jener politischen Philosoph_innen, 
public intellectuals und sozialwissenschaftlichen Theoretiker_innen, 
die (mitunter sogar: elementare) Teile ihrer akademischen Arbeiten, 
Gelegenheitsschriften und öffentlichen Interventionen überhaupt erst 
anlässlich einer Kritik an fiskalischen Verhältnissen, Ereignissen oder 
Entwicklungen entwarfen. Karl Marx und Carl Schmitt wären hierfür  
beispielhaft zu nennen, aber auch Olympe de Gouges und Harriet  
Martineau, Henry David Thoreau und Georg Büchner oder Friedrich 
August von Hayek und Joseph Schumpeter. Von all diesen ließen sich 
jedenfalls gehaltvolle, unterschiedliche und kontroverse An- und Ein-
sichten über das Thema »Steuergerechtigkeit« beziehen. 

Doch geht der hegemoniale Präsentismus öffentlicher Debatten unse-
rer Zeit eben darüber hinweg. Er fixiert den eigenen Blick ganz auf die 
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historisch jüngeren und fiskalkulturspezifischen Routinen der internen 
ökonomischen (Um-)Verteilungsmöglichkeiten in den gesellschaftlich-
politisch vorfindlichen Fiskalregimen. Der robuste Realismus dieses 
systemisch integrierten und sozialdisziplinierenden Fokus ist für partei-
enpolitische und Mehrheiten organisierende Öffentlichkeitsdebatten 
fraglos rational, jedenfalls wenig irritabel. Seine gewöhnlich finanz-
schematischen Zugriffe kategorisieren und typologisieren Gerechtig-
keitsaspekte bevorzugt über ökonomische Verteilungswirkungen (z. B. 
Akkumulation versus Umverteilung versus Lenkung und Verhaltens-
steuerung), über Typen und Modi der Abschöpfung (z. B. Steuern ver-
sus Gebühren oder Spenden und Seigniorage; direkte und indirekte 
Steuern u. a.) oder über Prinzipien der Bemessung (z. B. Leistungsfä-
higkeit versus Äquivalenz – im Sinne von Gegenleistungsprinzip). 

Insbesondere im modellökonomischen Zugriff werden dabei – nach  
einer langen, diffus auf John Locke zurückgerechneten Ideenevolu- 
tion –1 spätestens seit Joseph Schumpeters mittlerem Werk nicht nur 
ein »Steuerstaat«, sondern der Staat überhaupt als Ableitung eines 
(durch anonymisiertes Geld gleichförmig gemachten und insofern mo-
netär vermittelte Tauschbeziehungen organisierenden) ›freien‹ Mark-
tes konzipiert (Leipold/Huhnholz 2021). Dadurch wird nicht nur die in-
visible hand des Marktes als die eigentlich gerechtigkeitswirksame Pri-
märinstanz modelliert. Sondern der zur Besteuerung fähige, geeignete 
und berechtigte Staat selbst firmiert dabei nur noch als Agentur zur 
Kompensation von »Marktversagen«. Sie ›springt ein‹, um das, was 
der ›freie‹ Wettbewerbs-›Markt‹ mangels hinreichender individualisti-
scher Produktionsinteressen oder mangels marktfrei verfügbarer Exis-
tenzressourcen nicht effizient zur Verfügung stellt (z. B. kollektive Si-
cherheit, rechtliche Regelverbindlichkeit; Wasser, Agrarland etc.) oder 
was er aufgrund effektiver Missbrauchschancen auszubeuten tendiert 
(Allmende- oder freerider-Problem; z.B. saubere Luft), bereitzuhalten 
und zu schützen (Daseinsvorsorge), sei es, indem der Staat solche so-
dann »öffentliche« genannten Güter (im Unterschied zu privaten Gü-
tern) selbst herstellt, pflegt oder die Zugriffsmöglichkeiten auf sie 

 
(1) Der mit Abstand bedeutendste historische Fiskalsoziologe Fritz Karl Mann stellte treffend 
fest, dass »der ›methodologische Individualismus‹ im Bereich der Steuerlehre erheblich früher 
Fuß fasste, als in der eigentlichen Wirtschaftstheorie« (1959, 108), wodurch der Entwicklung 
von einer bloßen Assoziation zwischen Staat und Individuum zum normativ-rationalistischen 
Souveränitätsideal eines steuerabhängigen Herrschaftsverbandes vorgearbeitet war, der 
seine Legitimität von den Interessen seiner Mitglieder herleitet und an ihnen seine Grenze 
findet. 
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hoheitlich monopolisiert, sei es, indem er sie durch Zwang oder durch 
ökonomische Zusatzanreize herstellen und schonen lässt. 

Es ist aus vor allem zwei Gründen hilfreich, dieses derzeit vorherr-
schende marktökonomische Paradigma gleich eingangs einmal aufzu-
rufen. Denn einerseits erklärt sich darüber, warum Vertreter/innen  
dieses Zugriffs Hilfsargumente benötigen, mit denen eine gewisse 
Gleichheit gewährleistet würde, die das Marktgeschehen funktional 
braucht, um gemeinnützige ›Gerechtigkeit‹ en passant gleichsam hin-
ter dem Rücken der eigentlich eigennützig kalkulierenden Marktteil-
nehmenden herzustellen.2 Solch ein Hilfsargument ist beispielsweise 
das Theorem der »schöpferischen Zerstörung« durch Innovation  
(Schumpeter), also die Annahme, dass private Marktakteure sich der 
Stabilität ihrer Erfolge nie sicher sein könnten und womöglich gerade 
darum gewisse Konzessionen zugunsten funktionaler Symbiosen mit 
dem Staat präferieren, dessen dafür in Anschlag zu bringende fiskali-
sche Instrumente aber nur unter der Bedingung ihrer gänzlichen 
Wachstums- und Wettbewerbsmarktkonformität akzeptieren (Privatei-
gentumsschutz, Geldförmigkeit, Berufs-, Bewegungs-, Unternehmer- 
und Vertragsfreiheit, Innovations- und Investitionsschutz, Wettbe-
werbsneutralität, Antimonopolismus etc.).3 Ein weiteres Hilfsargument 
ist die (irritierenderweise in der Mehrzahl entsprechender Betrachtun-
gen schlichtweg ex nihilo vorausgesetzte) demokratische Organisation 
des Steuerstaates selbst. Die diesbezügliche Annahme lautet, dass zur 
fiskalischen Abfederung von Schwankungen und besagter disruptiver 
Transformationen eine marktäquivalente politische Institution ausgebil-
det wird, die wiederum, modellintern, wie von Zauberhand die ökono-
mische Analysemethode stützt, weil sie eine Begründung für die be-
sondere Eignung liberaldemokratischer Wettbewerbsinstitutionen lie-
fert – insbesondere eine funktionale Erklärung für Parteienwettbewerb, 
freie und gleiche Wahlen und ein parlamentarisches System. Arbeitet 

 
(2) Dass sich der »semantische Coup des Liberalismus« (Fischer 2006, 48ff.) zwischen John 
Lockes Besitzindividualismus über Bernard Mandevilles Bienenfabel und Adam Smith’s »un-
sichtbarer Hand« bis zu Immanuel Kants »Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben)« 
als Rechtfertigung von private vices und ihrer Umdeutung in public benefits verstehen lässt 
(zur quellengeschichtlichen Rekonstruktion Herzog/Honneth (Hg.) 2014) und dabei vordem 
verfemte Begriffe wie »›Leidenschaft‹ und ›Laster‹ durch so milde Termini wie ›Vorteil‹ oder 
›Interesse‹ ersetzt« worden waren (Hirschman 1984, 27), ändert nichts an der zunächst ge-
waltigen ostentativen Moralität und zivilisatorischen Zuversicht dieses Ökonomiediskurses. 
(3) Dieses Argument ist in den letzten Jahren durch Marianna Mazzucato wieder prominenter 
gemacht und für Steuergerechtigkeitsdebatten verwendet worden, siehe dies. 2013; dies. 
2018; dazu Huhnholz 2018a. Zum Revolutionsschema siehe Bonney/Ormrod 1999. 



et
hi

ku
nd

ge
se

lls
ch

af
t 
2/

20
25

6 

 

das Disruptionsargument also der Behauptung zu, dass die womöglich 
ungerechten Verteilungsergebnisse des Konkurrenzprinzips nie von 
Dauer seien (systemisch innovative Produktivitätskrisen verhindern 
dauerhaftes ›Staatsversagen‹, führen aber zu womöglich fiskalisch ge-
triebenen Revolutionen politischer Herrschaftsregimes, weshalb so-
wohl ihre wirtschaftlichen als auch ihre politischen Akteure präventive 
Symbiosen präferieren), während das Demokratieargument auf die 
zeitnahe und marktsystemgerechte Kompensation mehr oder minder 
akuter Schieflagen abstellt (periodische Deliberation der politisch se-
lektiven Zentralbewältigung partiellen ›Versagens‹ eigentlich dezentra-
ler Wettbewerbsmärkte).4 

Das marktökonomische Paradigma gleich eingangs aufzurufen, ist an-
dererseits hilfreich, weil es in seiner bisher schraffierten Kontur offen-
kundig selbst ein modelltheoretisches Beobachtungsschema ist, das 
uns dazu dient, den oben erwähnten Präsentismus zu verstehen und 
zu erklären. Dem Marktparadigma, einmal angelegt, scheint es nämlich 
ganz entbehrlich, sonderlich avancierte Politische Theorien über 
 

(4) Nicht zufällig tauchen all diese Konzepte, nachdem Schumpeter 1918 die Grundlegung in 
seinem Essay Die Krise des Steuerstaats markiert hatte, in dessen Spätwerk Kapitalismus, 
Sozialismus, Demokratie in der beschriebenen Weise auf. Letzteres wurde so zum zeitgenös-
sischen Vorläufer der sogenannten »ökonomischen Theorie der Demokratie«, denn es leistete 
die Schließung des »methodologischen Individualismus« für die Politische Theorie. Fortan 
wurde einerseits das rationale Kalkül von Politiker/innen, als Anbieter/innen partikularistisch 
differenzierter Gerechtigkeitsprogramme in Erscheinung zu treten, zwischen denen ein Elek-
torat wählen durfte, so konzeptualisiert, dass Gerechtigkeit positivistisch werden konnte: em-
pirisches Destillat mehrheitsfähiger Entscheidungen über die im Rahmen eines konkreten de-
mokratischen Systems formulierbaren und tendenziell auch tatsächlich umsetzbaren Ange-
bote, die sich andererseits dann zunehmend ökonomistisch-fiskalistisch darstellten. Das 
Thema wurde auf eine periodische Neuverhandlung von kollektivem Bedarf, individueller Zu-
stimmungsbereitschaft und ökonomischer Leistungsfähigkeit ausgerichtet: Die Bedingung ei-
ner kontinuierlichen Steigerung der dafür prinzipiell marktwirtschaftlich zu generierenden Ver-
teilungsmasse wurde folgerichtig als Dilemma kollektiven Handelns identifiziert: Der politi-
ker/innenseitig rationale Überbietungswettbewerb mit Verteilungsversprechen bedingt, dass 
sowohl zunehmende wie auch abnehmende Verteilungsmasse mit Ungerechtigkeitsnarrativen 
belegt werden, da nur so der parteienprogrammatische Wettbewerbsdiskurs stabil bleiben 
kann, sodass die Spätausläufer dieses Diskurses konsequente Sperren (»Schuldenbremsen«) 
auf durch einfache Mehrheitswahlen nicht mehr greifbarer Verfassungsebene empfahlen 
(dazu: Huhnholz 2024; ders. 2021; ders./Manow 2025). Dass der Pessimist Schumpeter hinter 
der steuerlichen Umverteilungssteigerung einen »Marsch in den Sozialismus« am Werk sah, 
war insofern ein starkes Argument, das sich aber angesichts der Politischen Wachstumsöko-
nomie moderner Wohlfahrtsstaaten als wirtschaftssystemisch vorläufig unzureichend heraus-
stellte (dazu Sturn/Dujmovits 2018) und mit Blick auf die konstitutionelle Etablierung neolibe-
raler Austeritätspolitiken als self-defeating prophecy wirkte. 
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etwaige Motive allenfalls begrenzter oder instrumentell überformter 
Steuergerechtigkeitsprogramme zurate zu ziehen, zu erkunden also, 
›was dahinter steckt‹ und wem das vermutlich nützt. Denn im Paradig-
menabgleich genügt es bereits zu sehen, welche Theoriefamilien oder 
wenigstens Perspektiven auf das Thema Steuergerechtigkeit an-
schlussfähig für den heute vorherrschenden Zugriff sind und welche 
nicht. Dann lässt sich recht verlässlich aussagen, welche klassischen 
Blicke auf Steuergerechtigkeit als historisch (ergo: ›überholt‹), als uto-
pisch (ergo: gefährlich, unrealistisch, abwegig usw.) oder eben als 
kompatibel evaluiert werden. Der Griff zur modelltheoretischen Abs-
traktion ist insofern nicht etwa zu beanstanden, als er klassische, his-
torische oder transkulturelle Alternativen hemmungslos zu integrieren 
oder sie andernfalls als unverständliches Rauschen zu exkludieren ver-
steht, sondern weil sein derart positivistischer Zugriff die eigene Per-
spektive gegen politische Vergleiche imprägniert, mithin durchlässig 
nur für ökonomisch in die eigene Denkungsart übersetzbare Krisen-
analysen, Kritiken und Reformoptionen ist. Auf dabei identifizierbare 
Gerechtigkeitsdefizite lässt sich dann wahlweise nur mit dem reagie-
ren, was dem marktlichen Produktivitäts-, Wachstums- und Gerechtig-
keitsparadigma selbst eigen ist: mehr Prosperität, mehr Markt, mehr 
Verteilung, mehr Innovation, mehr Eigentumsschutz, mehr Austerität, 
mehr Demokratie, mehr Abschottung, mehr Protektionismus, mehr 
Globalisierung… Hauptsache: mehr. 
 

  2 Against Abstraction: Zum weiteren Vorgehen 
 
Auch darum ist dem derzeit akademisch nicht minder als politisch vor-
herrschenden steuergerechtigkeitsorientierten Zugriff sozial-, rechts- 
oder geschichtswissenschaftlicher Vertreter_innen auf vermeintlich 
oder tatsächlich steril finanzwissenschaftliche Kategorien, Typen, Klas-
sen und Prinzipien entgegengehalten worden, dass sie damit eine  
»radical abstraction of tax from its wider context« riskierten. Die tech-
nische Neutralität mit Blick auf das Thema Steuergerechtigkeit media-
tisiere die wesentlich politischen Gleichheitsfragen des Themas mittels 
ihrer Skalierung auf sozioökonomischen Verteilungsachsen (z. B. hori-
zontale Gleichbehandlung ähnlich situierter und allgemein Steuer-
pflichtiger; vertikaler Ausgleich zwischen unterschiedlich Leistungsfä-
higen) (de Cogen 2020, 2 f.). Der Entwurf von Steuergerechtigkeitsper-
spektiven über derart ökonomische Vektoren naturalisiere und verall-
gemeinere Vorgänge, die politisch viel grundlegender zu gestalten wä-
ren und die im steuerpolitischen Spielfeld vor allem sozialräumlich be-
grenzt, nämlich gemeinhin nationalstaatlich segmentiert sind. 
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Dieses Monitum, hier exemplarisch von Dominic de Cogan, ist nicht nur 
zu unterstreichen, weil sowohl historisch, politiktheoretisch und demo-
skopisch ausreichend evidente Belege dafür vorliegen, dass gerade 
die Ungleichbehandlung gleichartiger oder nach Gleichberechtigung 
strebender Menschen als besonders ungerecht empfunden wird und 
Radikalisierung im Denken und/oder Handeln begünstigt, wenn die vor-
handenen Institutionen sich dagegen als unzureichend erweisen. Man 
braucht dafür nicht gleich die großen politischen Revolutionen in Erin-
nerung zu rufen, die sich an Verteilungskonflikten entzündeten und an-
dere fiskalische Zustände forderten. Etwas darunter genügen auch 
Verweise auf (später genauer zu nennende) steuerpsychologische Stu-
dienergebnisse oder Hinweise wie der, dass etwa der Libertarist Robert 
Nozick seine angeblich besteuerungsfeindliche Politische Theorie 
(Steuern seien eine Form von Zwangsarbeit) eigentlich entlang der 
steuerpolitisch intransparenten und darum mehrheitsdemokratisch gar 
nicht abstellbaren Ungleichbehandlung rechtlich Gleichgestellter entwi-
ckelte (Schefczyk/Wegner 2018). Dabei zeigt sich jeweils an, dass 
Steuergerechtigkeitsforderungen vorrangig nicht auf die Ziele des Ein-
satzes und der materiellen Verteilung fiskalischer Mittel gerichtet sind, 
sondern primär auf Verpflichtungsgefüge innerhalb einer politischen 
Gruppe abstellen. Viele gängige Blicke auf Steuergerechtigkeit erhal-
ten dadurch bereits einen selektiven und staatsisolationistischen Cha-
rakter. Denn die normative Frage der Verteilung von Lasten, Begünsti-
gungen und deren Wirkungen verbleibt gewöhnlich in einem konkreten 
Gruppenradius; der abstrakte Blick mag diesen Radius dann unkom-
mentiert reproduzieren und dafür eine neutral-objektive Perspektive   
simulieren, die aus sich selbst heraus aber die durch sie importierten 
politischen Vorannahmen nicht begründen kann. Die ökonomischen 
Produktionsvoraussetzungen und Verteilungswirkungen fiskalischer 
Mittel sind nicht natürlicherweise an politische Statusfragen wie bei-
spielsweise Staatsbürgerschaft, nationalstaatlich gehegte rechtliche 
Eigentumstitel oder Erwerbsarbeitserlaubnis gekoppelt, werden aber 
überwiegend diskutiert, als wäre dem so. Die Perzeption von Steuer-
gerechtigkeit ist in praktischer Hinsicht jedenfalls maßgeblich eine, die 
durch die politische Erwartung einer breit legitimierten (Gleich-)Be-
handlung der auch darum politische Mitsprache verlangenden Abgabe-
pflichtigen geprägt wird und nachrangig von den erst mit den modernen 
finanzwissenschaftlichen und sozialpolitischen Zugriffen ausgestellten 
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Leitwerten wie wirtschaftliches Wachstum oder sozial motivierte Um-
verteilung,5 die historisch vergleichsweise jung sind.6 

Das exemplarisch aufgerufene Monitum de Cogans ist für unser weite-
res Vorhaben von Gewicht. Es legt nahe, die systematische Sicht auf 
die internen Kriterien und Strukturen einer bestehenden Abgaben- und 
öffentlichen Finanzordnung zu weiten und entsprechende Betrachtun-
gen in ihren systemischen Rahmen einzubetten, also die gesellschafts-
politischen Voraussetzungen und je spezifisch zugehörigen Rechtferti-
gungsmuster in den Blick zu nehmen, von denen her sich der Einnah-
mebedarf, die Verpflichtungskreise, die Ausgabenzwecke und über-
haupt die Bandbreite der Aufgaben eines politischen Gemeinwesens 
begründen. Denn Steuergerechtigkeit wäre beispielsweise in einem so-
zialistischen Gesellschaftsmodell anders zu konzeptionalisieren als in 
einem liberalkapitalistischen Steuerstaat, einer feudalistischen Stände-
ordnung, einer egalitären Demokratie mit ihrer vergleichsweise starken 
sozialen Regulierung des Privateigentums zwecks Gleichheit politi-
schen Könnens oder in einer globalisierten Marktwirtschaft mit fairer 
Pflege globaler öffentlicher Güter, gerechten Lieferketten, ohne Aus-
beutung unbezahlter oder komparativ unterbezahlter Arbeitskraft und 
ohne missbräuchliche Ausnutzung ungleicher Leistungsfähigkeiten. 

Das speziell am Anliegen der Steuergerechtigkeit Interessante kann 
darum nicht in allgemeinen Gerechtigkeitsmaßstäben der Moralphilo-
sophie und Sozialethik zu suchen sein, die auch wirtschaftssystem- 
und regimeübergreifend ausgeflaggt werden können und dann auf fis-
kalische Fragen lediglich Anwendung finden. Jede Theorie der Steuer-
gerechtigkeit kann daher nur eine politische Theorie sein und ihren An-
spruch, sachbezogene Gerechtigkeitsmaßstäbe zu identifizieren, be-
gründen, wenn sie die gesellschaftlichen Vorbedingungen mitberück-
sichtigt und sie methodisch auszuweisen versteht. Das heißt beispiels-
weise begründen zu können, warum infrage stehende Beistandsleis-
tungen unbedingt monetär, steuerlich und zwingend sein müssten 
(Steuerstaatsprinzip), warum überhaupt eine allgemeine und gleiche 
Abgabenpflicht gelten solle (Demokratie- bzw. Gleichheitsprinzip) und 

 
(5) Besonders klar unterscheiden Maria Melody Garcia und Christian von Haldenwang drei 
dominante Muster der hypothetischen Verbindung zwischen Regimetyp und (nur) steuerlicher 
Extraktion: »growth, based above all on modernization theory assumptions; redistribution, re-
lated to public choice and game theory concepts; and legitimacy, derived primarily from fiscal 
sociology and fiscal contractualism« (dies. 2015, 486 – meine Hervorh., S.H). 
(6) »Nicht ob eine Steuer ›gerecht‹ oder ›ungerecht‹ ist, sondern ob diese die Wirtschaft »för-
dert oder schädigt«, war Richtung Mitte des 20. Jahrhunderts zur »zentralen Frage« für die 
»Entfaltung der ›produktiven Kräfte‹« geworden (Sahm 2019, 286). 
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für wen (politische und soziale Prinzipien von Zugehörigkeit (Status) 
über Leistungstauglichkeit (Fähigkeit) bis zu Anerkennung (Verscho-
nung als Gratifikation)) sowie, nicht zuletzt, wie sich Steuergerechtig-
keit, Besteuertengerechtigkeit und Besteuerungsgerechtigkeit zuei-
nander verhalten (kommutative und distributive Gerechtigkeitsprinzi-
pien im engeren und klassischen Sinne), ob es etwa trotz gerechter 
formaler Gleichbehandlung von Zensiten womöglich eine durch die Be-
steuerung erfolgende Legalisierung ungerechter Verhältnisse gibt (bei-
spielsweise einen faktischen Rechtsschutz für markt-, vermögens- und 
reichtumsvermittelte Asymmetrien einschließlich krasser sozialer Un-
gleichheiten in Bildung, Gesundheit, Lebenserwartung und, damit im-
mer zusammenhängend, hinsichtlich der politischen Einflusschancen) 
und inwieweit sich Steuerpflichtige gegen die Verwendung ihrer Mittel 
für ungerechte Taten des politischen Herrschaftsapparates zur Wehr 
setzen dürfen oder gar sollten. Weder das Anlegen universeller Nor-
men reichte dafür hin, denn dürften sie im Mittelpunkt stehen, gäbe es 
vermutlich weit weniger unterschiedliche Steuersysteme, als es real 
der Fall ist, noch genügte die etatistische Perspektive, wonach, wenn 
der Einzelstaat gerechtfertigt ist, es auch dessen Steuer sei, der man 
sich sodann auch nicht entziehen dürfe. Das Verhältnis von Steuer-
pflicht und Steuerflucht ist politisch dann doch spannungsreicher, als 
ein Alltagsmoralismus meint. Zum legitimen Staat gibt es keine adä-
quate politische Alternative, zur Steuer indes viele. Die Verkürzung von 
Steuergerechtigkeit auf unbedingten Gehorsam aller offiziell wirtschaft-
lich Leistungsfähigen gegenüber staatlichen Finanzbefehlen denkt in-
sofern von einer Gesellschaftsordnung her, deren innere soziale Ge-
rechtigkeit dadurch zwar gestärkt werden mag, deren politisches Kol-
lektivhandeln aber allerlei Ungerechtigkeiten zur Voraussetzung ha-
ben, hervorrufen oder verstärken mag. 

All dies mag in Routinezeiten und unter Normalbedingungen vielleicht 
unnötig wirken oder nach hyperkritischer Ambition im akademischen 
Elfenbeinturm klingen. Indes: Sollten beide bisher beschriebenen Ein-
ordnungen zutreffen – dass vorherrschende Steuergerechtigkeitsper-
spektiven paradigmatisch voreingestellt sind und dass ihr Abstraktions-
niveau Steuergerechtigkeit auf Verteilungsaufgaben zentriert –, dann 
wirken angesichts vieler fiskalischer Entwicklungen unserer Gegenwart 
die routinierten Steuergerechtigkeitszugriffe just krisenverschärfend. 
Denn: Wir leben nicht mehr unter Normal- und Routinebedingungen (de 
Cogan u.a. (Hg.) 2023), sondern in einer Phase fiskalischer Transfor-
mationen. Zeit also, Standardannahmen auf den Prüfstand zu stellen. 
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Dazu gilt es im Weiteren zu vertiefen, worin Anzeichen besagter »fis-
kalischer Transformationen« zu finden sind (3.) und was Steuergerech-
tigkeit unter diesen Bedingungen noch meinen kann (4.). Sodann soll 
an einem geeignet erscheinenden Beispiel – den USA – veranschau-
licht werden, wie etablierte Perspektiven der Steuergerechtigkeit in ih-
rer vordergründig konformistischen Anwendung langfristig zu Verwer-
fungen, pfadabhängigen Handlungs- und systemischen Steuerreform-
blockaden führen können (5.). Anschließend wird dargestellt, was den 
»engen« Begriff von Steuergerechtigkeit auszeichnet (6.) und welche 
Perspektiven einen »erweiterten« Begriff mindestens auszeichnen soll-
ten (7). Von »Erweiterung« spreche ich, weil sich die nachfolgenden 
Ausführungen nicht als fundamentalkritische Alternative verstehen, 
sondern als Ergänzungen, deren stärkere Berücksichtigung den mei-
nes Erachtens oft zu engen Fokus auf Steuergerechtigkeit weiten 
könnte, wie abschließend zusammenzuführen ist (8.). 
 

  3 Fiskalische Transformation 
 
Bereits seinem Titel nach verweist das Thema des vorliegenden 
Schwerpunktheftes auf vier voraussetzungsreiche Standardannahmen 
zur kollektiven Bewältigung der materiellen Reproduktion eines politi-
schen Gemeinwesens, die intuitiv und alltagsempirisch umgehend ein-
leuchten: dass, erstens, die Bedarfsdeckung »öffentlicher Ausgaben« 
für tendenziell staatliche Aufgaben in monetärer Form erfolge (das 
Stichwort »Steuern« verweist auf einen souveränen Hoheitsträger, der 
Geldabgaben erzwingt, und das Stichwort »Schulden« auf formal frei-
willig geliehenes Geld; jeweils: um wiederum Geldausgaben leisten zu 
können). Zweitens, dass Steuern und Schulden als die beiden prinzi-
piellen, zueinander allerdings komplementären Alternativen zu verste-
hen seien: Der fiskalischen Erzwingung bei den gewöhnlich eigenen 
Einwohner_innen steht dann die privatrechtliche Verschuldung des Ge-
meinwesens bei tendenziell globalen (Kredit-)Geldgebern gegenüber, 
die wiederum durch das Potenzial zukünftiger Steuerforderungen ver-
sichert wäre oder, nötigenfalls, durch Staatsbankrott und zugehörige 
Insolvenzbestimmungen. Drittens gerate die so geformte Alternative 
zwischen Steuern und Schulden aufgrund »steigender öffentlicher Aus-
gaben« in ein augenscheinlich zunehmendes Spannungsverhältnis, 
weshalb, viertens, Überlegungen zu einer »gerechteren« Balance zwi-
schen beiden Polen fällig würden. 
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Diese Intuitionen sind zumal im deutschen Kontext empirisch einiger-
maßen gedeckt.7 Spätestens seit der Finanzkrise ab 2008, seit der Ein-
führung der sogenannten »Schuldenbremse« 2009, seit den Jahren 
der doppelbödigen Austeritätspolitik zwischen »Schwarzer Null« und 
dem kompensatorisch immer ungehemmteren Zugriff der Haushaltsge-
setzgeber auf »Sondervermögen« (d.h. auf schuldenbasierte Schatten- 
und Nebenhaushalte des regulären Steueretats, ob für »Corona« und 
Arbeitsmarkttransformation, ob für Klimawandelanpassung, Migration, 
sozial-demografische Versorgung der »Boomer«-Kohorten oder für 
Bundeswehrertüchtigung), den diversen weiteren Staatsfinanzkrisen 
seither und mithin angesichts der eigentlich notorisch angespannten 
öffentlichen Haushalte jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland 
einschließlich mehrfach verfassungsgerichtlich beanstandeter Normal-
haushalte, die zuletzt sogar einen Regierungswechsel auf Bundes-
ebene verursachten, der sich wiederum zu einer gigantischen Neu-
schuldenaufnahme in Höhe von potenziell einer Billion Euro ermäch-
tigte, bedarf die Themenstellung gewiss keiner gesonderten Rechtfer-
tigung (Huhnholz/Manow 2025; Müller 2025). 

 
(7) »Einigermaßen«, weil mit dem eben beschriebenen Paradigma ein Mangel der For-
schungsliteratur (mit gelegentlicher Ausnahme des varieties of capitalism-Ansatzes) reprodu-
ziert wird: die Ausblendung oder Eingemeindung der parafiskalischen Abgaben, die in man-
chen Staaten mehr als ein Drittel der öffentlichen Haushalte ausmachen, aber gerade keine 
(von persönlichen Gegenleistungsforderungen freien) allgemeinen Steuern sind, sondern kon-
krete und individuelle Leistungsansprüche generieren. Die abseits üblicher Konjunkturkrisen 
heute bzw. ›nach dem Boom‹ vor allem angesichts demographischer Schieflagen zuneh-
mende Querfinanzierung von Sozial- und Rentenversicherungssystemen drückt allerdings auf 
den regulären Steueretat vieler Staaten, mit der Folge, dass der Haushaltsgesetzgeber histo-
risch und demokratisch nie gekannten bzw. so keineswegs beabsichtigten Druck auf Solidar-
systeme ausüben kann. Vermochten sich die »Sozialversicherungshaushalte der staatlichen 
Souveränität und dem Gesetzgebungsprozeß« einst »insoweit zu entziehen, als eine Verwen-
dung der Mittel für andere Zwecke als die der Versicherten ausgeschlossen« wurde, stehen 
diese »ökonomischen Bürgerrechte« (Offe 2019 [1990], 73; ders. 2019 [2008], 127) heute im-
mer mehr zur politischen Disposition und entfalten perverse Anreize, etwa regierungsseitige 
»Schmarotzer«-Diskurse, also eine exklusorische Drangsalierung von Fürsorgeempfängern 
im Namen ›fleißiger Steuerzahler‹ und haushalterischen Spardrucks (Huhnholz/Manow 2025). 
Umso mehr wären eigentlich Steuer- und Abgabenkreislauf finanziell, organisatorisch, legiti-
matorisch und prinzipiell streng zu unterscheiden (Axer 2024), aber dieser Umstand spiegelt 
sich zumal in der sozialwissenschaftlich-komparativen Forschungsliteratur nur ausnahms-
weise wider, obwohl sich aus dieser Ignoranz schräge Interpretationen ergeben (etwa Kli-
schees über die nur dadurch äußerlich geringere Staatsquote der USA im Vergleich zu euro-
päischen Wohlfahrtsstaaten). Vgl. zu diesem hier nicht lösbaren Problem Adema 1997; Preuß: 
1981; Offe, 2019 [2008]; Kemmerling 2022. 
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Diese schlagworthaft aufgerufene Betrachtungsweise und ihre Gegen-
stände sind gleichwohl auch in einen größeren Zusammenhang zu stel-
len. Denn die globale Forschungsliteratur aus Rechts-, Wirtschafts-,  
Finanz- und diversen (anderen) Sozialwissenschaften hat – mit bemer-
kenswerten Vorläufern in den Nullerjahren (siehe nur exemplarisch 
Sacksofsky 2000; dies./Wieland 2000; Swank/Steinmo 2002; Ganghof 
2004; Genschel/Uhl 2006; Wagschal 2005; ders./Wenzelburger 2008; 
Gehlbach 2008; Rixen 2008) – ab den 2010er Jahren eine Aufmerk-
samkeitssteigerung für den fiskalischen Themenkomplex in Tiefe und 
Breite besorgt. Nur mit Scheuklappen gegen die dabei unabweisbar 
gewordene Einsicht, dass wir uns in einer fiskalischen Transformati-
onsepoche befinden, deren ökonomische Bearbeitungsmöglichkeiten 
von Migration bis Klimakrise die gewohnten Staatsfinanzroutinen wei-
ter schwächen,8 lässt sich das Problem der Steuergerechtigkeit noch 
klassisch-wohlfahrtsstaatenpolitisch und intradisziplinär fortsetzen.9 
Die historische Forschung zog nach und lässt mittlerweile sehr viel bes-
ser erahnen, wie außergewöhnlich das ist, was nach dem Zweiten 
Weltkrieg bis zur Jahrtausendwende in der westlichen Wohlfahrtszone 
für normal gehalten wurde.10 Nicht nur sind viele moderne Steuerarten 
und die aus ihnen gestifteten Fiskalsysteme historisch recht jung und 
ohnehin instabil (siehe exemplarisch Genschel/Seelkopf (Hg.) 2022). 
Das durch sie erst ermöglichte Zivilisationsniveau erlaubt es auch gar 
nicht, ohne weitere als steuerstaatlich generierte Einnahmen zu beste-
hen – seien es Dauerkredite, seien es sehr spezifische Sozialversiche-
rungsabgaben, die zweckgebunden sind und ihrerseits ungleiche 
Markt- und Eigentumsverhältnisse stützen (etwa Erbschaftssubstanz-
sicherung durch Pflegeversicherung), seien es Naturschätze.11 

 
(8) Siehe für den ökologischen Bereich nur Sacksofsky 2000; Boysen 2021; Peter 2021; Murau 
u.a. 2025. Für die Migrationsfrage exemplarisch Ruist 2019 und Ordower 2020. 
(9) Ein ideenhistorisch versierter und zugleich moderne Entwicklungen systematisierender 
Klassiker ist der Finanzwissenschaftler Fritz Neumark (1970). Eine der vielen historisch struk-
turierenden Übersichten zum Thema, die von einer ideenevolutionären, tendenziell progressi-
vistischen Perspektive auf das Thema blicken, liefert für den vor allem deutschen Sprachraum 
Sahm 2019. Zur heutigen Komplexität dagegen und zunächst nur aus Sicht der Politischen 
Ökonomie Schäfer/Streeck (Hg.) 2013; Leibfried u.a. (Hg.) 2015; Hakelberg/Seelkopf (Hg.) 
2021. 
(10) Nur als teils berühmt gewordene Beispiele für Arbeiten, die intra- und extrasystemische 
Varianzen registrieren: Scheidel/Monson (Hg.) 2015; 2020 [2019]; Logemann u.a. (Hg.) 2023; 
Buggeln 2022. 
(11) Finanzwirtschaftlich ist die mindestens temporär höhere Rationalität von Kreditfinanzie-
rungen freilich eine Binse. Etwa können außergewöhnlich hohe und plötzliche Erfordernisse 
oder generationenübergreifende Projekte eine Schuldenfinanzierung geeigneter erscheinen 
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Erschwerend kommt hinzu, dass im Staaten- bzw. Staatshaushaltsver-
gleich verschiedene Politische (National-)Ökonomien und Finanzver-
fassungsordnungen unterschiedlich schnell und unterschiedlich flexibel 
auf die genannten und weitere Herausforderungen reagieren – und aus 
der Analyse der mit diesen kompetitiven Performanzasymmetrien ein-
hergehenden Verwerfungen speist sich heute bekanntlich ein regel-
rechter bestseller-Markt.12 Zwar steigen, pauschal und pointiert, aller 
Ausgaben tatsächlich. Schon die neoliberale Phase der Austeritätspo-
litik bzw. der Haushaltsüberschüsse beschrieb kein generelles Spa-
ren,13 sondern eine Verschiebung der Lastenverteilung, in der sich, 

 
lassen, doch das ist demokratietheoretisch und verfassungsdemokratisch eher irrelevant. 
Wichtiger ist, dass gar nicht jeder Ressourcenbedarf durch Kauf zu decken oder marktmäßig 
allein organisierbar ist – so mag es im drohenden oder eintretenden Kriegsfall etwa viele gute 
Gründe geben, die kollektive Wehrtüchtigkeit durch kredit- und kriegsanleihenfinanzierte 
Zwangsdienste zu erhöhen statt beispielsweise Fremdenlegionen vorzuhalten, Söldner anzu-
mieten, freiwilligen Milizen zu vertrauen oder auf technischen Fortschritt zu warten. Und 
schließlich noch kennen wir unzählige, nicht selten riesige Produktions- und Dienstleistungs-
sektoren, in denen der Staat gerade nicht auf marktkonforme Wettbewerbsneutralität setzt, 
sondern selbst als Produzent, (Quasi-)Monopolist und/oder restriktiver Souverän in Erschei-
nung tritt, ob nun stärker im Erwerbs- oder stärker im Steuerungs- und Kontrollinteresse. Ge-
waltige Sektoren der sogenannten Daseinsvorsorge wurden und werden jedenfalls nicht oder 
wenigstens nicht vorrangig über einen ›freien‹ Wettbewerbsmarkt organisiert und dienen nicht 
zuvörderst der staatlichen Einnahmenmehrung: Militär, Polizei und Justiz, Gesundheitswesen, 
Fernbahn- und Wasserwege, staatliche Verwaltung, Bildung und Kultur, grundsätzlich auch 
das politisch-demokratische System überhaupt sollen kommerziellen Imperativen vielfach 
doch ausdrücklich nicht unterworfen werden und können sich schon darum nicht an der kurz-
fristigen Kassenlage orientieren. Von Nahverkehr über Strom- und Wasserversorgung bis 
Müll- und Abwasserentsorgung dient – selbst nach einigen ›Liberalisierungs‹-Wellen – das 
System des sogenannten Munizipalsozialismus kommunaler Selbstversorgung und Selbstver-
waltung in der Daseinsvorsorge nicht vorrangig der Einnahmenseite des Fiskus, sondern 
schlägt auch auf der Ausgabenseite zu Buche und wird zu vielen Teilen »parafiskalisch« or-
ganisiert: durch Gebühren und Beiträge, nicht durch Steuern und eben nicht per se zugunsten 
von Steuermehreinnahmen. Möglichst starkes Wachstum oder permanente Innovation sind 
hierbei also nicht die Maßstäbe, weshalb sich in den notorisch klammen Kommunen das 
Mischprinzip der Kassenkredite etabliert hat, also der regelmäßige Vorgriff auf prognostizierte 
Einnahmen. 
(12) Als prominent gewordene Arbeiten rufe ich nur in Erinnerung: Streeck 2013; Piketty 2014; 
Zucman 2014; Mazzucato 2018. 
(13) Schon 1994 beobachtete Claus Offe in einer – im Rückblick: weitsichtigen – Analyse der 
seinerzeit noch »einmaligen« Reformierung von Staatstätigkeit im britischen »Thatcheris-
mus«, dass viele der später berüchtigten, stilprägenden und heute etablierten Muster eines 
neoliberalen ›Gesellschaftsumbaus von oben‹ entweder in »haushaltsneutraler Weise« statt-
fanden oder gar »einen erheblichen finanzpolitischen Aufwand erforderte[n]« (Offe 2019 
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konventionell gesprochen, die ab den 1970er Jahren begonnene Ent-
lastung von Kapital durch kompensatorische Massenbelastung von Ar-
beit und Konsum fortsetzte. 

Lässt sich das Steuerstaatsparadigma in seinen Anfängen also auch 
mit demokratisch-progressiven Intentionen in Zusammenhang bringen, 
ist mittlerweile doch erkennbar, dass seine strukturellen Implikatio- 
nen – insbesondere das politikökonomische Optimum einer wettbe-
werbsarbeitsmarktlichen Vollerwerbsgesellschaft; die Wahlkampfkon-
zentration auf »Steuererleichterungen« im Sinne je nur klientelgerecht 
relativer Niedrigbesteuerung; die Leistungsfähigkeits- und Marktertüch-
tigungsimperative zugunsten stets kurzfristig ausgeglichener Haus-
halte potenziell zugunsten der haves und zulasten der have-nots – Ten-
denzen zu einem Ideal der »marktkonformen Demokratie« (Angela 
Merkel) begünstigen. »Wo Gesellschaft ist, soll Markt werden; noch der 
letzte Winkel des Sozialen soll ökonomisiert werden« (Biebricher 2024, 
44). Das dazu passende fiskalische Design bedingt einerseits, dass 
ökonomisch einflussreiche und volkswirtschaftlich wichtige, massende-
mokratisch besehen indes unvermeidlich minoritäre Akteure allerlei 
Ausweich- und Austeritätsbewegungen vollziehen, um die eigentlich 
gewaltigen (Um-)Verteilungsspielräume des Steuerstaates zu limitie-
ren und ausschließlich wirtschaftswachstumsförderliche, aber nicht 
›konsumtive‹ Steuerpolitiken zu motivieren14 und sozialer aufgestellte 
Parteien in die missliche Lage zu bringen, unzureichende Steueretats 
nur durch unpopuläre Steuererhöhungen, konstitutionalisierte Neuver-
schuldungskoalitionen und/oder schmerzhafte Sparmaßnahmen wie-
der aufrüsten zu können (dazu bereits Alesina/Perotti 1996). Das seit-
her eingespielte Schwanken zwischen Steuerrückbau und Schulden-
ausbau ist daher weder ein Widerspruch noch ist es günstig. 

»Rekordeinnahmen« und der Verfall öffentlicher Infrastrukturen sind, 
empirisch und institutionell besehen, überhaupt kein Paradox (pars pro 
toto Wansleben 2024). Im Gegenteil: Staatliche Ausgabenexzesse und 
Austeritätsappelle, »Paradies« und Läuterung gehören zur Routine-

 
[1994],155f.). Siehe später dann Obinger u.a. 2016; Haffert 2017; Preunkert 2020; Mader u.a. 
(Hg.) 2020; Cooper 2024; Sahr 2017; ders. 2022; Staab 2019; Eich 2023. 
(14) Eine gewichtige Analyse der intellektuellen Entfaltung dieser rechtskonservativ-neolibe-
ralen Balanced Buget-Dogmen gegen ein sich durch Vietnamkrieg und Stagflation verhärten-
des postkeynesianisches Deficit Spending (zugunsten strukturell marginalisierter und/oder von 
Arbeitslosigkeit betroffener, aber mehrheitsdemokratisch eigentlich mächtiger Gruppen), das 
regierungspolitisch schließlich im Thatcherismus, in den Reagonomics und in Helmut Kohls 
Vorwendekanzlerschaft staatstragend wurde, liegt vor von Cooper 2024; siehe ferner Bartel 
2022 und dazu nun Flügel 2025. 
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rhetorik gegenwärtiger Finanzpolitik.15 Heute werden überdies durch 
die allgegenwärtige Finanzialisierung beider Faktoren, Arbeit und Ka-
pital, sowie durch die gegen ›realwirtschaftliche‹ Produktionsverhält-
nisse virtualisierte Geldproduktion gewaltige Summen fiktiven Finanz-
kapitals erzeugt, welche sich wiederum als zusätzliche Waffen gegen 
tradierte Fiskalroutinen verwenden lassen (prominent am Beispiel der 
Arbeiten Thomas Pikettys diskutiert), weil sie den für Staaten und 
Märkte unterschiedlich lukrativen Staatsschuldenstand sowie dessen 
internationale Kommerzialisierung weiter anfeuern16 und dabei erheb-
liche Teile der fiskalischen Staatssouveränität in die Hände von Zen-
tralbanken verlagert haben (Wullweber 2021; Wansleben 2023),  
während – um aktuell nur Deutschland zu nennen – erstmals in der 
bundesdeutschen Geschichte die Summe der Kern- und Extrahaus-
halte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung die 
Marke von einer Billion Euro überstieg und die Einzelebenen des  
Öffentlichen Gesamthaushalts − Bund, Länder, Gemeinden und Sozi-
alversicherung – erstmals allesamt defizitär sind. Weder die zusätzliche 
Belastung des Faktors Arbeit noch die ausreichende Abschöpfung  
des durch staatliche Privatisierungsanreize eigens geförderten 

 
(15) Entsprechend kommentierte der noch designierte Kanzler Friedrich Merz seine eigenen 
gigantischen Schuldenpakete vom März 2025 mit einer bezeichnenden Rechtfertigung: »Die 
Zeiten des Paradieses, wo jeder Wunsch möglich ist, sind vorbei« (https://www.tages-
schau.de/inland/innenpolitik/merz-droege-finanzpaket-100.html (Zugriff am 09. April 2025). 
Dazu grundlegend Séville 2017. 
(16) Siehe Krippner 2012. Angesichts komplexer und vielfach innovativer, insofern bisweilen 
auch widersprüchlicher Forschungslagen ist hier keine simple Zusammenfassung möglich. Im 
groben Bild zeigt sich aber ein Momentum, das angesichts der Intensität, mit der in den ver-
gangenen Jahren fiskalische Globalisierungstrends kritisiert worden sind, insbesondere beim 
vergleichenden Blick auf die sog. Staatsquoten verblüffen mag. Im OECD-Vergleich vor der 
Finanzkrise zeigt sich für die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, dass sowohl die 
deutschen Einnahmen, die Ausgaben wie auch der Schuldenstand mit dem Trend des OECD-
Durchschnitts harmonieren. Sowohl im OECD-Mittel wie auch in Deutschland übersteigen die 
öffentlichen Ausgaben die Staatseinnahmen bei weitem und bei Weltereignissen und Großkri-
sen seit 2008 sind immer wieder staatenübergreifend gleiche Budgetkonsolidierungs- und Um-
schichtungspolitiken zu konstatieren. Solche kovarianten Entwicklungstrends der Einnahmen- 
und Verschuldungsseite deuten an, dass Staatsbudgets nicht einfach nationalstaatliche Fest-
legungen sind, sondern sich a) im internationalen Austausch mit einer wirtschaftlich vergleich-
baren Gruppe von Staaten einpendeln und b) auch aufgrund rigider Supranationalisierungs- 
und Konstitutionalisierungsprozesse nur bedingt nationalstaatlich und fiskalsouverän bestimmt 
werden können, worauf wiederum nicht zuletzt der zeitgleiche Aufstieg des sogenannten Po-
pulismus zu reagieren scheint (ich folge hier der Abkürzung von Quellennachweisen halber 
meinem Beitrag Huhnholz 2018b). Zur Politischen Ökonomie des Populismus siehe Manow 
2018 und zur Konstitutionalisierung ders. 2025. 
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(Finanz-)Kapitalsektors stellen sich daher noch als fiskalistische  
Königs(aus)wege dar. 

Aus ungefähr solchen Konstellationen erklärt sich nicht allein die ange-
wachsene Forschung zu Fragen internationalen Steuerwettbewerbs, 
zu Steuerflucht- und Steueroasen und natürlich zu expropriierender 
Steuergestaltung, die – Stichwort Cum-Ex – mit krimineller Energie, 
aber oft legalen Mitteln betrieben wird (dazu Dietsch 2015; ders./Rixen 
2016; Meinzer 2015). Aus derselben Lage heraus ist eine Vielzahl von 
tendenziell aktivistischen Denkschriften und Forschungsarbeiten zu  
erklären, die das oligarchische, anti-marktwirtschaftliche und morali-
sche Problem exorbitant vermehrten und konzentrierten Reichtums ar-
gumentieren (siehe z.B. Beckert 2013; Scheve/Stasavage 2016;  
Neuhäuser 2018; Schürz 2019; Linartas u.a. 2025). Hatte noch vor we-
nigen Jahren eine normative Politische Ökonomie und Philosophie auf 
diese sich immer deutlicher abzeichnende Gemengelage so reagiert, 
dass wahlweise für eine Überwindung des Steuerstaates oder eine par-
tielle Verlagerung von »Steuerhoheit auf die globale Ebene« argumen-
tiert wurde, weil andernfalls wachsende Ungerechtigkeit, Ungleichheit, 
Kollaps oder eine Regression zu »national geschlossenen Volkswirt-
schaften« in populistischer bis hilfloser Reaktion auf die »Zwänge[] der 
Hyperglobalisierung« drohe, lässt sich heute feststellen,17 dass relativ 
neuartige Methoden der Geldschöpfung und Kreditgewinnung die 
Problemspirale noch etwas weitergedreht haben. Eine realistische Er-
tüchtigung globaler Steuergerechtigkeit in der erforderlichen Ge-
schwindigkeit rückt dadurch in nochmals weitere Ferne. 
 

  4 Was kann Steuergerechtigkeit (noch) meinen? 
 
Unter den so gerafft skizzierten Bedingungen lässt sich zwar »fiskali-
sche Herrschaft« weiter perfektionieren, also Ausweichverhalten redu-
zieren und Steuermoral aufgrund vermehrten Haushaltsdrucks diszi-
plinieren (Döpking 2025). Dass die dabei steuerlich eingetriebenen 
Summen reichen, ist allerdings unwahrscheinlicher denn je.18 Denn 

 
(17) Siehe dazu, einen größeren Diskurs zusammenbindend, Wollner 2018b und Rixen 2018, 
dort Zitat S. 121. 
(18) Am Beispiel des vom eben genannten Döpking bevorzugt herangezogenen, tatsächlich 
beeindruckend vorbildlichen italienischen Steuerstaates (dazu erweitert ders. 2023) lässt sich 
das leicht veranschaulichen: Die auf eine minimale Reproduktionsrate gefallene italienische 
Gesellschaft mit überdies starkem Konsumsteuersektor und schwachen Altersvorsorgesyste-
men steuert auf den steuerstaatlichen Kollaps zu, weil die schon wenigen gegenwärtigen Er-
werbstätigen zukünftig nicht nur noch weniger werden, sondern sich als sozialmoralisch 
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nicht nur müsste dafür entweder das öffentlich legitimierte Steuerauf-
kommen als solches weiter und überproportional steigen oder, alterna-
tiv, eine solche Steigerung glaubhaft in Aussicht stehen, um die durch 
plausible Wirtschaftswachstumsperspektiven gedeckte Schuldenauf-
nahme zu überbrückenden regulären Defizite, die sozialen Transfor-
mationskosten und die für den volkswirtschaftlichen Strukturwandel fäl-
ligen Investitionsmittel vergleichsweise zinsgünstig zu bewerkstelligen. 
Zugleich müssten obendrein die Bedingungen gewährleistet bleiben, 
die so und so strukturell erforderlichen marktwirtschaftlichen Produkti-
vitätszuwächse innerhalb intakter Nationalstaaten unter Vorzeichen 
wie Postwachstum, demografischer Transformation, Klimawandel, 
Massenmigration, Populismus und Globalisierung mindestens stabil zu 
halten. 

Vor solchen Hintergründen stehen gerade liberaldemokratisch organi-
sierte Gesellschaften offenkundig vor einer großen Reihe von Dilem-
mata. Sie stehen im Wettbewerb mit autokratischen Kräften im Innern 
und in internationaler Konkurrenz mit immer mehr ökonomisch poten-
ten Autokratien. Das Outsourcen fiskalischer Nöte – Stichwort Zollhan-
delskrieg – ist offenkundig keine faire Option, der staatskapitalistische 
Zugriff auf ökologisch-extraktive Ressourcen – Stichworte Fracking 
oder fossil gespeiste Staats- und Pensionsfonds – keine gleichwie 
nachhaltige und demokratisch kontrollierbare Lösung. Auch die kredit-
schuldenbasierte Abhängigkeit nationaler Haushalte von internationa-
len und volatilen Finanzmärkten ist als dauerhafte Alternative zu steu-
erstaatlichen Etats demokratisch souveräner Marktwirtschaften kein für 
ausreichend viele (sich wechselseitig als politische Allianz stützende) 
Staaten gangbarer Weg. Der Schritt in eine für Kontinentaleuropa 
denkbare supranationale Sozial-, Fiskal- und Schuldenunion, wie er 
historisch in den jungen USA versucht und in der Europäischen Union 
gelegentlich gefordert wurde, dürfte angesichts der damit unvereinba-
ren finanzföderalistischen Realitäten und der bestehenden demokrati-
schen Einstimmigkeitsregeln wenigstens vorläufig als wie auch immer 
harmlose oder wohlmeinende Phantasie abgetan werden. 

 
verpflichtet fühlende (mehrheitlich bereits: Einzel-)Kinder der viel größeren Zahl von zuneh-
mend privat pflegebedürftigen Eltern gegenübersehen und so weder dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen noch das Verbrauchssteuersystem effektiv stabil halten werden. Abneh-
mende Innovativität und Produktivität, kollabierende Erwerbsarbeitsmärkte sowie minimalisti-
sche Konsummöglichkeiten nebst Abwanderung von vielen Hochqualifizierten verdichten sich 
so zur fiskalischen Abwärtsspirale. 
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Will man diese Diagnosen und Prognosen nun für das Thema »Steu-
ergerechtigkeit« zusammenziehen, liegt ein Missverhältnis auf der 
Hand. Einerseits können wir innerhalb fallspezifisch, moralphiloso-
phisch bis staatsrechtlich geschlossener Argumentationsketten recht 
präzise angeben, was »gerechte« Steuersysteme auszeichnet oder 
wenigstens auszeichnen sollte.19 Zwar sind einzelfall- bzw. einzel-
staatsgerechte Kombinationen solcher Ansätze Mangelware; sie wären 
mit mehr interdisziplinärem Willen immerhin möglich. Freilich kämen 
selbst solche Ansätze nahezu nirgends zu dem Ergebnis, dass die Re-
alitäten ihren Normen entsprechen oder überhaupt entsprechen könn-
ten, obwohl es an ›gutem‹ Willen der Bürgerinnen und Bürger, anderes 
zu erreichen, wenigstens demoskopisch (v)ermittelt offenbar nicht 
mangelt.20 Die institutionellen Bedingungen für mehr makrosystemi-
sche Steuergerechtigkeit sind schlichtweg kaum mehr gegeben oder 
muten längst schon ›utopisch‹ an (Finanzmarkttransaktionssteuer, 
Steuerfluchtbekämpfung, Steueroasenregulierung, hinreichende Erb-
schafts- und Vermögensbesteuerung etc.). Anspruch und Wirklichkeit, 
Sollen, Wollen und Können klaffen also auseinander. 

Das wird niemanden erstaunen. Schwerer für unser Thema wiegt, dass 
sich nahezu alle normativen Perspektiven zur Steuergerechtigkeit im-
plizit oder explizit fortwährend einem steuerstaatlichen Paradigma ver-
pflichtet fühlen, also bei der Betrachtung der Frage, was »gerechte« 
Steuersysteme auszeichnet, wie sie institutionell einzurichten oder ent-
sprechend zu reformieren wären, nicht auf sich allmählich transformie-
rende Fiskalregimes blicken, sondern weiterhin sowohl von Steuervor-
rang und Steuerdominanz im Staatshaushalt ausgehen als auch von 
einem entweder mehr oder minder geschlossenen Kreis aus Zustim-
menden und Betroffenen (allgemeiner Steuerpflicht) oder von einem 
differenziert zu besteuernden Verhaltensprofil (gewöhnlich: fiskalisch 
motivierte Zugewinnminderung nach individuellem Leistungsfähigkeits-
prinzip mit pauschalierten Statusfreibeträgen oder vollen Erstattungs-
ansprüchen (Mindestbehalt, Investitionen und Vorsorgeaufwendun-
gen, Ehestand, Kinderzahl, Erwerbsarbeitsphase usw.) sowie Konsum-

 
(19) Für den rechtswissenschaftlichen Bereich siehe Reimer 2013; Kirchhof 2015. Für einzelne 
Zweige der insbesondere Analytischen Philosophie (wohinter sich mitunter Paradigmendis-
pute verbergen; die größeren Debatten dazu muss ich hier zugunsten besonders einflussrei-
cher Beiträge und exemplarischer Autoren aussparen) und deren Anwendung auf konkrete 
Beispiele aus unserem Zusammenhang siehe Cassee 2019; Wollner 2018a; O’Neill/ 
Williamson (Hg.) 2012; O’Neill/Orr (Hg.) 2018. 
(20) Aus der Vielzahl der empirischen Literatur siehe für den nur deutschen Fall Liebig/Mau 
2005; Bandau u.a. 2017; Fastenrath u.a. 2022; Franzen 2022. 
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besteuerung). Sie unterstellen dadurch oder präferieren also fortwäh-
rend ein sehr spezifisch liberalkapitalistisches Staatsfinanzinstrument, 
das einerseits von allerlei rechtlichen Vorbedingungen lebt und nicht 
beliebig verwechselt werden sollte mit anderen Abgabeformen (Gebüh-
ren, Beiträgen, Arbeitsdiensten usw.) oder mit nur vermeintlich histo-
risch überholten Einnahmeformen (z.B. aus Bodenschätzen, öffentli-
chen Betrieben und Staatsforsten, Staatsfinanzpapierhandel, Staats-
bürgerschaftsverkauf, Vermietungen und Verpachtungen, Lotterien, 
Gefängnis- und Staatstierarbeit, Kolonialgewinnen, Kriegstributen, po-
litischem Raub und entschädigungslosen Konfiskationen sonstiger Art 
usf.; vgl. dazu Huhnholz 2017; Leipold/Huhnholz 2021). 

Das Missverhältnis zwischen normativen und innerhalb dieses norma-
tiven Referenzrahmens deskriptiven Zugriffen einerseits, der meist un-
ausgesprochen eingedachten oder sogar unbewussten Spezifizität die-
ser Zugriffe im Vergleich zur tatsächlichen Bandbreite fiskalischer und 
sonstiger öffentlicher Einnahmen andererseits bedingt nun, dass ge-
rade mit Blick auf die skizzierten Transformationsprozesse in der glo-
balen bis einzelstaatlichen Politischen Ökonomie der Staatsfinanzen 
die Opposition zwischen Steuern und Schulden als den zwei exklusiven 
Gegenstandsbereichen, denen Gerechtigkeitsfragen über die Struktur 
und Rechtfertigung öffentlicher Einnahmen anzutragen seien, womög-
lich doch zu kurz greift. Es steht zu befürchten, dass die historisch 
junge und wohlfahrtsstaatenökonomisch etablierte Verengung des 
Themas »Steuergerechtigkeit« auf das Wechselspiel allein zueinander 
alternativer Steuern und Schulden von zunehmend überholten, min-
destens aber zunehmend prekären Voraussetzungen zehrt, deren ide-
alistische oder konventionelle Überbetonung wesentliche Entwicklun-
gen übergeht und darum nicht nur Reformperspektiven übersieht, son-
dern auch unter dem möglichen bzw. erforderlichen Niveau einer kriti-
schen Betrachtung von »Steuergerechtigkeit« verbleibt. 

Daher ist es sinnvoll, nun den ökonomisch gelenkten, modelltheoreti-
schen Blick auf das Thema zurückzubauen und politische Implikatio-
nen in den Vordergrund zu heben – jedenfalls, so man nicht bereit ist, 
die Frage der effektiven Finanzierung demokratischer Staaten und so-
lidarischer Sozialversicherungssysteme sowie das Risiko autokrati-
scher Etats oder autokratisierender Fiskaltrends lediglich zwecks wirt-
schaftstheoretischer und bilanzwirtschaftlicher Vergleichbarkeit unter-
schiedslos ökonomischen Effizienzkriterien nach- oder unterzuordnen, 
wie es im Laufe des 20. Jahrhunderts »im Gegensatz zu den traditio-
nellen Gerechtigkeitsvorstellungen« gängig geworden ist (Sahm 2019, 
286). 
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  5 Drei Einflugschneisen: Die USA als Beispiel 
 
Abseits fachwissenschaftlich isolierter und spezialisierter Sichtweisen 
lassen sich drei Einflugschneisen zur Frage ausmachen: Ob und wo-
rauf überhaupt Steuern gezahlt werden müssen, wie steuerliche Geld-
leistungspflichten mit welchen sozialen, wirtschaftlichen und politi-
schen Wirkungen verteilt werden können und, schließlich, wodurch 
eine derart differenzierte Lastenaufteilung bzw. deren Aufschub und 
Umlegung mittels Verschuldung gerechtfertigt wird. 

Es ist leicht einzusehen, warum für die Gesamtheit dieser Perspektiven 
kein einheitlicher und universeller Gerechtigkeitsmaßstab existiert, der 
sich eigens als »Steuergerechtigkeit« ansprechen lassen könnte. Denn 
allgemeine Prinzipien, die an diese drei Perspektiven (systemische Fis-
kalarchitektur, effektive empirische Verteilungsstruktur, normative 
Rechtfertigungsordnung) jeweils angelegt werden können, sind von je 
eigenen Vorbedingungen und Vorannahmen abhängig, die nicht ein-
fach ›existieren‹: Bedarf, materielle Ressourcen, Durchsetzungsmacht 
und Durchsetzungs- bzw. Erfüllungswille sind gesellschaftsspezifische 
Größen. Aus politischer und darum auch politikwissenschaftlich rele-
vanter Sicht ist entscheidend, dass Gerechtigkeitsprinzipien unweiger-
lich nur partikularistisch zur Anwendung kommen können. Einen Welt-
staat gibt es so wenig wie supranationale Steuerrechtssysteme, die 
sich geteilten Normen oder gar praktischen Regeln zugunsten tenden-
ziell gemeinsamer Einnahmen- und Ausgabenentscheidungen unter-
werfen würden. Im Unterschied zu insbesondere politikphilosophischen 
Sichtweisen der Gerechtigkeitstheorie, die in den vergangenen Jahren 
auch mit Blick auf Fiskal- und Finanzfragen durchaus intensiv diskutiert 
worden sind, bleiben nationalstaatliche Steuersysteme schließlich in in-
stitutionelle Strukturen eingebunden, die selbst dann einen hohen Grad 
an kultureller Beharrungskraft, interner Verbindlichkeit und wenigstens 
formaler politischer Autonomie aufweisen (und verteidigen), wenn sich 
im abstrakten und im konkret-empirischen Vergleich zwischen ihnen 
unterschiedliche soziokulturelle Typen von Besteuerungsfamilien un-
terscheiden und steuerrechtliche Harmonisierungen, wirtschaftssyste-
mische Cluster sowie steuerpolitisch unterstützte ökonomische Kon-
vergenzen durchsetzen lassen. Dass dabei eine wie auch immer ver-
standene ›Gerechtigkeit‹ im Fokus fiskalischer Praktiken und steuerli-
cher Reformen stünde statt nationale Interessen, zuvörderst intern ver-
pflichtende Verbindlichkeiten und Antworten auf maßgeblich binnenge-
sellschaftliche Verteilungsfragen, ist schlechterdings weder sinnvoll 
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anzunehmen noch der Fall. Es bedurfte nicht erst der jüngsten Zollhan-
delskriege, um einzusehen: Beim Geld hört die Völkerfreundschaft auf, 
trumpft Politik Gerechtigkeit. 

Doch selbst, wenn wir mit Blick auf »Steuergerechtigkeit« die drei ge-
nannten Perspektiven darauf nur nach innen wenden, gibt sich schnell 
zu erkennen, dass vordergründig klare Gerechtigkeitsorientierungen 
(z.B. allgemeine Steuerpflicht, ökonomische Effizienz und soziale Fair-
ness) in Abgründe führen können. Ziehen wir dafür statt abstrakter Be-
trachtungen einmal das Beispiel der USA heran. In ihrer bahnbrechen-
den Arbeit Im Land des Überflusses untersuchte die Fiskalforscherin 
Monica Prasad das »Paradox«, wie einfache Gerechtigkeitsanliegen 
durch Anwendung in konzertierter Steuerpolitik in komplexe Massenar-
mut und immer krassere Verschuldungsspiralen münden. Prasad 
zeigte, wie aus historisch kontingenten Gründen in den USA um die 
vorletzte Jahrhundertwende ein Steuersystem aufs Gleis gesetzt 
wurde, das seinen Ausgang ironischerweise in einer zumal im  
Bismarck-Junker-Preußen betont konservativen europäischen Schutz-
zollpolitik gegen die billigen Agrarexporte der vergleichsweise effizien-
ten Überschussproduktion aus Nordamerika gefunden hatte.21 Die 
hochproduktiven und z.T. investitionsbedingt verschuldeten US- 
(Agrar-)Unternehmer hatten fortan nennenswerte und regressive Kon-
sumsteuern auf den verbliebenen Inlandsmärkten zu fürchten und wa-
ren nun machtvoll für stärker progressive Direktsteuern eingetreten. 
Solche neuartigen, ihrerzeit als fortschrittlich, demokratisch und beson-
ders gerecht assoziierten Steuern nämlich belasteten weder die poli-
tisch entscheidenden Konsumentenmassen der umso billigeren Agrar-
produkte noch die labilen innerstaatlichen Absatzmärkte, ermöglichten 
dafür aber allerlei Abschreibungen für Investitionen und Kreditverpflich-
tungen. 

Die langfristigen Konsequenzen dieses konsumgetriebenen Wachs-
tumsmodells der Vereinigten Staaten sind schnell erzählt. Sie sind bis 
heute (und zuletzt nun wieder eskalierend) ein globaler Faktor volks-
wirtschaftlicher und internationaler Beziehungen.22 Denn die einmal 

 
(21) Zur Politischen Ökonomie der damaligen Gegenseite siehe Manow 2020; Huhnholz 
2025a. 
(22) Unter dem derzeitigen US-Präsidenten ist die Rückkehr zu einem vor allem aus Zöllen 
statt Inlandssteuern gespeisten Bundesfiskus eine Prä-1913-Vision seiner MAGA-Bewegung. 
Für die amerikanische Rechte ist 1913 ein markanter Bezugspunkt, wie Donald Trump am 6. 
September 2025 bestätigte: »If you go back to 1913 is when they ended tariffs. We were the 
richest ever from 1850 – it was all tariffs, we didn't have income taxes – from 1850 to 1913« 
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eingeschlagene Bevorzugung progressiver Belastung mittels direkter 
Steuern entfaltete für die US-Gesellschaft im Verlauf des 20. Jahrhun-
derts zwar eine große Ausgleichs- und schlicht gewaltige (weil einseitig 
und alternativlos geformte) fiskalische Aufkommenskraft, insofern der 
nachsteuerliche Reingewinn, zumal der besonders erfolgreichen Un-
ternehmen, deutlich reduziert wurde und die steuerliche Differenz für 
öffentliche Ausgaben zur Verfügung stand. Die dafür aber im Gegen-
zug gewährten Steuervergünstigungen für Investitionen und private 
Sozialleistungen entlasteten die – äußerlich besehen: steuerlich-pro-
gressiv belastete – Arbeitgeberseite und sie ›manipulierte‹ die – äußer-
lich besehen: steuerlich verschonte – Arbeitnehmerseite. Denn die viel-
fältigen Steuervergünstigungen für eine soziale Absicherung der Ar-
beitnehmer durch Arbeitgeber wurde allmählich als Bestandteil privater 
Arbeitsverträge kultiviert. Nicht die kollektive Lohnverhandlung durch 
organisierte Arbeitskämpfe oder der politische Wahlkampf um Sozial-
staatshorizonte, sondern das Interesse progressiv besteuerter Unter-
nehmen an Steuererleichterungen und an qualifizierten Arbeitskräften 
bestimmte fortan das Niveau der Löhne. Kleinere Branchen, ›überflüs-
sige‹ oder schlecht qualifizierte Menschen zählten und zahlten dafür 
nicht. Dieses Arrangement »privater Wohlfahrt« hielt nicht nur beide 
Arbeitsvertragsseiten dauerhaft davon ab, alternative, staatliche, ein-
heitliche und individuell womöglich weniger attraktive, unternehmerisch 
allemal weniger lukrative Solidarversicherungsprogramme als Be-
standteil politischer Aushandlungen zu akzeptieren. Denn öffentliche 
Renten- und verschiedene Krankenversicherungsbeiträge lagen nun 
überwiegend bei selbstbewussten Arbeitnehmern und sie stellen für die 
unteren Einkommensgruppen den Hauptteil ihrer Abgaben dar, die es 
als working poors nicht auch noch direktsteuerlich zu schröpfen gilt.23 

Diese »seltsame Kuriosität« eines scheinbar progressiven und ›ge-
rechten‹, im Kern aber doch auf massenhafte »Steuervergünstigungen 

 
(https://www.news.de/politik/858920564/donald-trump-blamiert-sich-mit-neuer-aussage-in-tv-
interview-us-praesident-luegt-in-bezug-auf-die-zoelle-und-die-einkommenssteuer/1/ (Zugriff 
7. September 2025). 
(23) Weshalb sie – was auch in der Forschung zu allerlei Missverständlichkeiten führt – gern 
pauschal als Steuern, die »private Krankenversicherung« sogar als »Kopfsteuer« angespro-
chen werden, wodurch ohnedies hinreichend dramatische Darstellungen der Einkommens- 
ungleichheit in den USA als ›steuerliche‹ Belastungsungleichheiten erscheinen, obwohl das  
eigentliche Skandalon und das politische Hauptproblem das – dadurch fraglos noch krasse- 
re – Wachstum der Vermögensungleichheit ist (siehe dazu die Prasads Darstellungen ansons-
ten stützenden Ausführungen im populären Buch von Emmanuel Saez und Gabriel Zucman 
2020, insb. 23-49, 229ff.). 
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fokussierten Gemeinwesens« (Prasad 2024 [2012], 230) behinderte 
überdies, gestützt durch eine demgemäß als Kultur verfestigte Steuer-
mentalität, den flächendeckenden Ausbau eines vergleichsweise re-
gressiven und allgemeinen Systems von Konsumsteuern: Weil eine 
steuerliche Belastung des Massenkonsums zu höheren Lohnforderun-
gen, steigenden Preisen und weniger Konsum geführt hätte, lag sie 
weder im Interesse der Produzenten, der Konsumenten noch einer auf 
Wirtschafts-, Fiskal- und Prosperitätsinteressen fokussierten US-Politik 
unbedingt starker Binnenkaufkraft und zwingenden Wachstums durch 
möglichst billigen Massenkonsum ohne sozialstaatlich generöse Wohl-
fahrtspflichten. Auch das finale Paradox, folgen wir Prasad, dieses Ar-
rangement aus progressiver Steuerbelastung der Produktion und qua-
lifizierten Beschäftigung einerseits, Entlastung allen Konsums anderer-
seits, verstärkte allmählich die Kultur ›demokratisierter Kredite‹, stei-
gerte nach dem Versiegen des transatlantischen Nachkriegsbooms na-
mentlich die Massennachfrage für billige Konsum- und Überbrückungs-
kredite ausgerechnet bei jenen, deren Erwerbs- und Soziallage keine 
ausreichenden Einkommen (mehr) ermöglichte und deren Not von kei-
ner emanzipatorisch gedachten öffentlichen Hand oder Sozialversiche-
rung aufgefangen wurde, bei jenen also, die immer größere Bereiche 
ihres Alltags durch Schulden bestritten, die sie wiederum mit Hypothe-
ken insbesondere auf Häuser und privat erworbene Rentenansprüche 
aufnahmen. 

Warum es dabei zu einer immer intensiveren und komplexeren Ver-
flechtung diverser privater Vorsorge-, Immobilienmarkt- und finanzin-
dustrieller Konsumkreditdienstleister kam, versteht sich leicht. Denn 
das beinahe gesamte System des individualisierten und privatisierten 
Sozial-, Alters-, Ausbildungs- und Alltagskonsums der größten Volks-
wirtschaft der Welt ist über den mitlaufend wachsenden Finanzmarkt 
aufgezogen und behindert sowohl Steuerhöhungen auf den Faktor  
Kapital wie auch auf den Faktor Arbeit. Jede Arbeitsmarkt-, jede Kon-
sum-, jede Immobilien- und erstrecht jede Finanzkrise vergrößert mit-
hin die Spirale aus Armutsverschuldung, Entlastung von direkten Steu-
ern (für zumal risikoreich agierende Unternehmen) und radikaler 
Wachstumsorientierung um jeden Preis (Prasad 2024 [2012]). Zum ge-
genwärtigen Stand der Entwicklungen sehen wir darum nicht zufällig 
eine US-Innen- und Außenpolitik, die bemüht ist, durch Import- statt 
Inlandsbesteuerung die verlorenen heimischen Qualitätsarbeitsplätze 
US-Amerikas ›great again‹ werden zu lassen. 

Angewendet auf unsere ›drei Einflugschneisen‹ ist anhand dieses Bei-
spiels für das Thema der Steuergerechtigkeit positiv wenig zu 
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gewinnen: Alle normativ generalisierenden steuerlichen Belastungs-
gründe erscheinen aus introvertierter Perspektive heute ungerecht, in-
sofern sogar die stärkere Besteuerung der Besser- und Bestgestellten 
systemische Friktionen auf den Plan riefe, die ohne fundamentale, ja 
revolutionäre Überwindung der einkultivierten Arbeitsmarkt-, Finanz- 
und fiskaldemokratischen Präferenzbeziehungen weder zu unterbin-
den noch mehrheitsfähig wären. Der Auf- und Ausbau eines sich fiska-
lisch selbst und ausreichend tragenden ›Steuerstaates‹ ist hier mithin 
weder die klarerweise gerechte Vorbedingung noch die realistische Al-
ternative für die US-amerikanische Politische Ökonomie staatlicher und 
privater Überschuldung. 
 

  6 Das enge Steuerverständnis 
 
Für unser Thema der Steuergerechtigkeit rufen all diese Analysen und 
Beispiele dazu auf, ein enges und ein weites Verständnis zu unter-
scheiden, die wir nun einmal nacheinander aufrufen und abschließend 
gegenüberstellen wollen. Denn in der Regel arbeiten wissenschaftliche 
oder wissenschaftsnahe Beiträge über Steuergerechtigkeit mit zwei 
selten weiter kommentierten Vorannahmen: dass der (westliche) Staat 
der Gegenwart seine Öffentlichen Haushalte maßgeblich mittels  
hoheitlich erzwungener Teilabschöpfung von Markteinkommen und de-
ren Verwendung zu bestreiten habe (Akkumulation) und durch die For-
men dieser Besteuerung auf die Voraussetzungen und Folgen einer 
markt-, privat- und konkurrenzwirtschaftlichen Primärverteilung Ein-
fluss nehme ((Re-)Distribution und Stabilisation). Idealiter begründet 
dabei die Gestaltung und Verwendung der Steuern ein die vielfältigen 
Ungleichheiten der Primärverteilung kompensierendes und eine Vielfalt 
ihrer Folgen abschwächendes Regime der »Sekundärverteilung« 
(siehe exemplarisch Bieling 2015, 5), das einerseits wiederum die 
diese Ungleichheiten teils verursachenden legalen Privateigentumstitel 
sozialethisch stabilisiert und dadurch andererseits die Symbiose zwi-
schen wachstumsproduktiver Markt- und Konsumgesellschaft auf der 
einen und staatlicher Handlungsfähigkeit auf der anderen Seite garan-
tiert, innerhalb derer diagnostizierte »Ungerechtigkeiten« politisch ver-
handelt und in einem ökonomischen Rahmen reguliert werden. 

Wird eine derartige Politische Ökonomie als blickführendes Paradigma 
angesetzt, lassen sich verbleibende grundsätzliche »Ungerechtigkei-
ten« meist nur noch so bestimmen, dass die Öffentliche Hand die Kraft 
der ›unsichtbaren‹ Hand des Marktes fehlerhaft oder gar nicht lenkt, 
jedenfalls in einer ›nichtnachhaltigen‹ Art, sodass zwar womöglich die 
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funktionale Integrität der Primärverteilung wie auch die der Sekundär-
verteilung Schaden nehmen, aber dieser Schaden gar nicht Para-
digma-intern verhandelbar erscheint oder überhaupt praktisch lösbar 
ist. Denn die Bedingungen der funktionalen Möglichkeit, ein hinrei-
chend ›gerechtes‹ Steuersystem innerhalb eines fiskalisch und legiti-
matorisch geschlossenen Nationalstaats zu organisieren, beruht auf 
der strukturellen Externalisierung systemisch wesentlicher Vorausset-
zungen (pointiert Lessenich 2016). Diverse Grundpfeiler liberaldemo-
kratisch gehegter Eigentumsmarktgesellschaften lassen sich daher in-
tern nur bedingt garantieren und gegebenenfalls reformieren (bei-
spielsweise viele ökologische Ressourcen der steuerstaatlich unver-
zichtbaren ökonomischen Produktivitätssteigerung; menschen- und 
europarechtliche Verpflichtungen u.a.m.); eine einseitig oder gar welt-
weit ausgreifende freiwillige Ausdehnung von fiskaldemokratisch legiti-
mierten Abschöpfungs-, Verteilungs- und Umverteilungsradien in trans- 
und supranationale Räume oder gar im globalen Maßstab ist gelegent-
lichen, zaghaften oder rein fiskalisch motivierten Versuchen zum Trotz 
(z.B. zwischenstaatlicher Datenaustausch zwecks Reduzierung von 
Steuerflucht, Doppelbesteuerung oder schädlichem Steuerwettbe-
werb) (siehe z.B. Ahrens u.a. 2020; Unger u.a. 2021; Lejour/Schindler 
2024) nicht absehbar. 

Unter diesen Vorzeichen fungiert das Modell des Steuerstaates, wie es 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg in den westlichen Wohlfahrtsstaaten 
durchgesetzt hatte, also keineswegs als allein fiskalische Agentur zur 
ökonomischen Reproduktion politischer Herrschaft und der öffentlichen 
Institutionen sozialen Ausgleichs, sondern zugleich als Lösung wie 
auch als Voraussetzung konkurrenzwirtschaftlich bedingter Ungerech-
tigkeiten, die den nationalstaatlichen Rahmen zugleich bei weitem 
übersteigen und die Möglichkeiten, sie in diesem Rahmen zu bewälti-
gen, reduzieren. Insofern übersteigen die mittlerweile aufgetürmten 
Folgekosten dieses Arrangements nicht nur die ökonomische Leis-
tungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft einzelner Volkswirtschaften, 
sondern sind auch grundsätzlich nicht fiskalsystemintern zu bewälti-
gen. Das ist das grundlegende Dilemma, in das der sogenannte Steu-
erstaat strukturell geführt hat und das zunehmend nichtfiskalische In-
strumente zur ersatzweise marktgerechten Bewältigung kollektiver 
Lasten auf den Plan ruft – Emissionshandel, privatisierte Sozialversi-
cherungen, bestimmte Grundeinkommensmodelle und Bürgerhaus-
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halte, Schulden und »Sondervermögen«, Staatsfonds u.a.m.24 Jeden-
falls lässt die Fülle von teils noch kleinteiligen, teils schon krassen Um-
stellungen in den Strukturen auch westlicher Staatshaushalte fast jede 
Thematisierung von Steuergerechtigkeit nach herkömmlichem Muster 
der westlichen Trente Glorieuses eigentümlich altbacken, oftmals klein-
teilig oder aber allzu abstrakt erscheinen. 

Das dem zugehörige enge Verständnis von Steuergerechtigkeit wäre 
darum als institutionelles zu fassen: Hier werden innerhalb eines an-
gebbaren Rechts- und Mitgliedschaftsraums über eine bestimmte Zeit-
spanne kalkulierte finanzielle Kosten politisch definierter Kollektivauf-
gaben mit der prognostizierten Aufkommensverteilung abgeglichen, 
um bestimmen zu können, wer welche Lasten trägt und ob diese Praxis 
den zugrunde gelegten Gerechtigkeitsmaßstäben genügt. Einige die-
ser Maßstäbe sind prinzipieller und normativer Art (z.B. verfassungs-
rechtliche Vorgaben einschließlich allgemeiner und gleicher Steuer-
pflicht; marktwirtschaftskonformer Privateigentumsschutz, soziale Leis-
tungs- und parafiskalische Generationengerechtigkeit usw.), andere 
stehen politisch zur Disposition und unterliegen den institutionell reprä-
sentierbaren Macht- und Mehrheitsverhältnissen (z.B. Subventions- 
bzw. Verschonungsgründe, parteien- und verwaltungsstaatliche Op-
portunitätskosten usf.). Der Reiz dieses engen Verständnisses liegt auf 
der Hand: Es ermöglicht eine kommunikative Rationalisierung politi-
scher Konflikte und Gegenwartsbedarfe durch Übersetzung in ökono-
mische Kennziffern; es begünstigt eine finanzwirtschaftliche Selbstref-
lexivität hinsichtlich der gesellschaftspragmatischen Leistungsgrenzen 
und es ermöglicht Vergleiche im best (or worst) practice-Modus zwi-
schen staatlichen Entitäten im Beobachtungsmaßstab eines methodo-
logischen Nationalismus (siehe z.B. Steinmo (Hg.) 2018). Nicht zuletzt 
erleichtern die damit verbundenen Relationierungen und Priorisierun-
gen von Aufgaben sowie die Erwägung alternativer Aufkommenswege 
dank ökonomisch implantierter Gerechtigkeitsmaßstäbe die politische 
Rechtfertigung gegenüber dem je gegenwärtig betroffenen Kreis von 
steuer- und abgabenpflichtigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. 

 
(24) Für die hierzulande weniger diskutierten der genannten Beispiele verweise ich auf 
Xu/Bahgat (Hg.) 2010; Carney 2019; Alami/Dixon (Hg.) 2024 sowie auf das Forschungsprojekt 
Taxing Uber-Polluters: The Climate Crisis and Popular Support for Wealth Taxation 
(http://fox.leuphana.de/portal/de/projects/taxing-uberpolluters-the-climate-crisis-and-popular-
support-for-wealth-taxation(c65aa25a-e383-459d-850a-d188288af04b).html (Zugriff 1. No-
vember 2025)). Für den Emissionshandel ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich ihm Steu-
ern überwiegend als ein Steuerungs- und nicht als ein Fiskalinstrument darstellen; vgl. dazu 
Frick/Hube 2020. 
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Sie tragen zu einer Verengung des politischen Möglichkeitsraums  
auf das vorläufig finanzierbar Erscheinende bei und entlasten so das 
welt-, sozial- und revolutionsgeschichtlich so ungeheuer brisante Pro-
blemfeld gerechter Verteilung durch depolitisierende Ökonomisierung 
des Sichtfeldes (dazu Sahr u.a. 2025). 
 

  7 Das erweiterte Steuerverständnis 
 
Ein gegenüber derart institutionellen Routinen weites Verständnis von 
Steuergerechtigkeit steht dem engen Verständnis notwendig kritisch 
gegenüber, da es über die historischen und willkürlichen Bedingungen 
des engen Verständnisses nicht hinwegsehen kann, kurzum: weil es 
die kontingenten und kulturellen Voreinstellungen mit normativen Ver-
allgemeinerungsperspektiven kontrastiert. Nur wenige Einfallstore der 
kritischen Relativierung seien aufgerufen: 

- Zyklen der Steuerberechnung (jährliche Haushalte, Bruttosozi-
alprodukte und Steuerveranlagungsjahre): Die derzeit vorherr-
schende Standardisierung von Steuer- und Haushaltskreisläu-
fen per anno ist ein Erbe der Saisonalität agrarwirtschaftlicher 
Gesellschaften mit ihren jahreszeitlichen Taktungen von An-
bau, Ernte, Verbrauch und Aussaat. Sie ist ein Spezifikum bäu-
erlich-sesshafter Kulturen, die, tiefenkulturgeschichtlich bese-
hen, selbst ein Ergebnis hierarchischer Herrschaftszentralisie-
rung und der staatsbetriebenen Verstetigung öffentlicher Infra-
strukturen darstellen.25 Gewiss ist die kalendarische Einfachfi-
xierung eine praktische Staatstechnik, die sich zumal parlamen-
tarismusgeschichtlich absichtlich quer zu Legislaturperioden 
und dynastischer Dauervitalität etablierte und auch darum von 
anderen Systemen sowie von supra- und substaatlichen Haus-
halten nicht geteilt wird (etwa sozialistischen Vierjahresplänen, 
dem siebenjährigen EU-Haushalt, den Kassenkreditpraktiken 
der Kommunalfinanzen, den generationell beeinflussten Alters-
vorsorgesystemen, aber auch experimentellen Grundeinkom-
mens- und anderen Lebenszeitkontomodellen). Für einen ge-
rechtigkeitstheoretisch breiten Zugriff allerdings provoziert die 
temporale Beschränkung unweigerlich Kategorienfehler, wenn 
sie die qualitative Betrachtung einer quantitativen Maßstäblich-
keit unterwirft. Wesentliche Dimensionen der Gerechtigkeit blei-
ben so außen vor (Generationengerechtigkeit im Sinne nicht 

 
(25) Dazu Scott 2017, und zu diesem Forschungszweig umfassend Schwenk 2017f. 
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von Leistungsgerechtigkeit, sondern von Enkeltauglichkeit und 
sozial fairen Lebenschancen; historische und globale Gerech-
tigkeit, Zukunftstauglichkeit im Sinne ökonomischer Nachhaltig-
keit etc.). Für das Thema der Steuergerechtigkeit ist das also 
auf diversen Ebenen von Belang. Hier ist exemplarisch und pra-
xisnah nur herauszuheben, dass sich neuartige Techniken der 
Staatsverschuldung aus den jährlichen Bewilligungs- und 
Haushaltsrechnungszyklen zunehmend ausklinken und 
dadurch allmählich sowohl der parlamentarischen wie auch der 
elektoralen Kontrolle entziehen (Huhnholz/Manow 2025) und 
dass die an Bruttosozialprodukte gekoppelten öffentlichen Ver-
schuldungsmöglichkeiten und Staatskreditkonditionen26 sowie 
auch die zeitlichen Spielräume für steueroptimierende Kalkula-
tionen und Abschreibungen für verschiedene Gruppen und Mi-
lieus von Steuerpflichtigen (z.B. Arbeitnehmer, Immobiliener-
ben und Familienunternehmen) ungleich verteilt sind. Ein erwei-
terter Begriff von Steuergerechtigkeit, kurzum, müsste nicht al-
lein die zyklische Prägung relativieren, sondern überhaupt ver-
schiedene Temporalkreisläufe und lineare Dynamiken differen-
zieren. 

- Gegenstand der Steuerbemessung: Als wirtschaftspolitisches 
Substrat der eben benannten periodischen Regenerativität hat 
sich in marktwirtschaftlichen Gesellschaften ein Rechtsver-
ständnis der Steuer durchgesetzt, das ziemlich konsequent an 
einen substantialistischen Begriff von Eigentum andockt (siehe 
exemplarisch Weiler 2025). Der moderne Rechtsbegriff der 
Steuer ist zwar kein Kontrast-, wohl aber ein Komplementärbe-
griff des liberalen Eigentumsverständnisses,27 also eines als 
Wirtschaftsgut gedachten Eigentums, auf das als potentielles 

 
(26) Generell dazu Lepenies 2013. Konkret befasst sich dieser Jahre der Thinktank »Dezernat 
Zukunft« immer wieder mit den schädlichen Effekten willkürlich eingeführter Benchmarks 
(https://dezernatzukunft.org (Zugriff 1. November 2025)). 
(27) Ich spreche hier absichtlich nicht von »Privateigentum«, da mit dem liberalen Eigen-
tumsverständnis der »Alltagskommunismus« öffentlicher Unternehmungen der »Daseinsvor-
sorge« ebenso wie Genossenschaften und staatsnahe Betriebe selbstredend vereinbar und 
bis heute allgegenwärtig sind, insofern sie der Wettbewerbsneutralität unterliegen, also nicht 
weniger besteuert werden als privatkapitalistische Rechtspersonen (vgl. Foundational Eco-
nomy Collective 2019 [2018] – dort spricht im Vorwort Wolfgang Streeck vom »alltäglichen 
Kommunismus« (7–29, 7), siehe dazu auch van Dyk/Haubner 2021; ferner Droege 2018). Sys-
temisch relevant ist allein die Unterscheidung zum (per definitionem antikapitalistischen, also 
nicht-steuerstaatlichen, sondern tendenziell planwirtschaftlichen) Staatssozialismus mit forma-
lem Kollektiveigentum an nahezu allen herrschaftswichtigen Produktionsmitteln. 
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Produktionsmittel (inklusive Arbeitskraft) wenigstens idealiter 
gar nicht steuerlich-fiskalisch, sondern allenfalls konfiskatorisch 
oder durch Zwangsarbeitsdienste zugegriffen werden kann 
(zwecks Sozialisierung einer Ressource oder zwecks ›Erdros-
selung‹ für schädlich befundener Nutzungspotentiale). Die poli-
tische Rechtsgeschichte dieses Begriffs ist hier nicht darstellbar 
(und auch nicht die der Abweichungen und Grauzonen), lässt 
sich aber auf den Nenner bringen, dass offenbar möglichst alle 
Eigentumsformen vermittels ihrer direkten Soll- oder Realer-
tragsbesteuerung marktkonformistisch bemessen und somit in 
die Produktivitäts- und Tauschsphäre gezogen werden sollen. 
In Deutschland lässt sie sich an Beispielen wie der Säkularisie-
rung der »toten Hand« durch den Reichsdeputationshaupt-
schluss zwecks Kommerzialisierung von Kirchengütern ebenso 
gut veranschaulichen wie durch die Abschaffung von Fron-
diensten und Schollenpflicht oder diversen Grundsatzstreitig-
keiten wie der Erbschaft- und der Vermögensteuer oder Dop-
pelbesteuerungsfragen. Wichtig sei nur: Noch im modernen 
Steuergedanken spiegelt sich das Ideal existentiell regenerati-
onsfähiger Ressourcenkreisläufe, sodass der abschöpfbare 
Mehrwert (Zugewinn, Verbrauch, Überschuss usw.), nach Mög-
lichkeit aber nicht die als »Eigentum« geschützte Substanz der 
diesen Mehrwert ermöglichenden Produktionsmittel besteuert 
wird. Das ist angesichts einer mehrheitlich und existentiell auf 
Raubbau und Ressourcenextraktion angelegten Wirtschafts-
wachstumsweise und angesichts stark fiktiven und höchst mo-
bilen Finanzkapitals ein offenkundig anachronistisches Para-
digma, das sich nur aus der spezifisch westlichen Geschichte 
des Kampfes wirtschaftsbürgerlicher Marktdynamisierungs- 
und parlamentarisch rückversicherter Eigentumsschutzinteres-
sen gegen feudal-aristokratische Statusprivilegien verstehen 
lässt und zeitweise mit der Kolonialfiktion unerschöpflicher 
neuer Welten und dem metabolischen Zugriff auf fossile Ener-
giequellen materiell zu bekräftigen verstand. Dass zu diesem 
Zweck die agrargesellschaftlich etablierten Ertragssteuerzyklen 
mit dem Anliegen steuerbürgerlicher Gleichbehandlung der Ein-
kommensquellen und mit der Forderung mehr oder minder re-
gelmäßiger Einberufungen eines parlamentarischen Eigentü-
merausschusses kompromisshaft und effektiv verschränkt wur-
den, liegt als politisch bedingte Funktionalität auf der Hand, 
nicht als moderne finanzökonomische Rationalität. Die Gewinn- 
und Verlustrechnung des steuerlichen Reineinkommensprin-
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zips als Steuerbemessungsgrundlage folgt sicher der kaufmän-
nisch-unternehmerischen Bilanzkalkulation von Investitionsauf-
wand und Ertrag (die ihrerseits wiederum auch nur auf dieser 
Grundlage Vor- und Nachsteuergewinne, d.h. Umsatz, Gewinn 
und Privateigentum an Betriebsvermögen rechtskonform unter-
scheiden kann) und ist insofern als steuerrechtliche Vereinfa-
chungspraxis anzusehen. Gute Gründe für eine synchrone Ver-
schränkung politischer Haushalte, jährlicher Steuerveranlagun-
gen und der Fiktion einer generellen Regenerativität der Pro-
duktionsmittel und -erträge ergeben sich daraus nicht. 

Für das Thema der Steuergerechtigkeit ist das mindestens insofern von 
Belang, wie viele heutige, global höchst konvertible und virtuelle Eigen-
tumsformen mit der historisch bedingt noch unterstellten Trivialbezie-
hung zwischen materieller Eigentumssubstanz, nachhaltiger Repro-
duktion und deren steuerlicher Unantastbarkeit für einzelne Staaten 
nicht mehr greifbar sind (siehe Meinel/Neumeier 2025) und weil durch 
die jüngeren (freilich ihrerseits erst steuerpolitisch und durch internati-
onalen Steuerwettbewerb ermöglichten) Vermögenskonzentrationen 
mächtige Oligopole, Tech-Kartelle und Plutokratien mit zunehmend ei-
genen Währungen, Finanz- und Rechtsdienstleistern entstanden oder 
im Werden begriffen sind, deren effektive Besteuerung mit den heute 
legalen Mitteln bekanntlich misslingt und deren marktwirtschaftlich viel-
fach gebotene Zerschlagung angesichts ihrer politischen Macht und 
globalen Flexibilität undenkbar scheint. Denn die auch nur phasen-
weise Verschonung asymmetrischer Vermögen von progressiver Ver-
steuerung kann in recht kurzer Zeit zu legal konsolidiertem Reichtum 
führen, der auf steuerstaatlichem Wege nicht mehr antastbar ist, die 
fiskalischen und demokratischen Gestaltungsspielräume aber seiner-
seits unterminiert. 

- Grundlagen der Steuerrechtfertigung: Diesen Punkt gilt es un-
vermeidlicher Weise sehr stark zu verkürzen, denn nicht nur die 
historische Literatur dazu ist unüberschaubar. Auch die ideen-
historische Vielfalt und disziplinenreiche systematische Be-
trachtungen aus dem Steuer- und Finanzverfassungsrecht und 
seiner Geschichte, der Politischen Ökonomie und Philosophie, 
der Finanzwissenschaft ohnehin, liegen – wie in den oben ver-
zeichneten Fußnoten konzentriert oder wenigstens exempla-
risch vermerkt – in einer Breite und Tiefe vor, die hier weder 
hinsichtlich spezifischer Steuern noch bezüglich vergleichender 
Fall- und Länderstudien zu vermessen ist. Für die eingangs auf-
gerufene Politische Ideengeschichte kommt hinzu, dass deren 
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philosophische Klassikerinnen und Klassiker ihre etwaigen 
Steuerrechtfertigungslehren wie besagt im Rahmen übergeord-
neter Gesellschaftstheorien formulierten, sodass – was in der 
instrumentalistisch-positivistischen Literatur dennoch fast 
durchweg übergangen wird – reichlich gleichgültig sein darf, 
was meinethalben Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Max Weber 
oder John Rawls Erhellendes oder Illustratives über beispiels-
weise die Erbschaftsteuer sagten, wenn das aus dem jeweiligen 
theoretischen Überbau herausgebrochen wird; es gibt hier 
keine ›wahre‹ Summe philosophischer Fragmente, aus denen 
sich das definitive Rezept für Steuergerechtigkeit von womög-
lich ganz anders gearteten Politischen Ökonomien wie die der 
Gegenwart ohne Weiteres destillieren ließe.28 

Wichtig für unser Thema seien aber zwei stufenweise Einsichten. Ers-
tens oszilliert die besagte Literatur der Steuerrechtfertigung mehrheit-
lich zwischen dem Eigentumsschutz auf der einen, Verfahrenslegitimi-
tät auf der anderen Seite. Das Thema der Steuerrechtfertigung ist mit-
hin keineswegs auf die politische Revolutionsformel vom No taxation 
without representation fokussiert und, was prima facie erstaunen mag, 
auch nicht auf soziale oder politische Umverteilung (bestimmte Steuern 
mögen durch Umverteilung begründet werden, nicht aber die Steuer an 
sich).29 Vielmehr lässt sich ein methodisch individualistischer Zugriff 
(Privateigentumsschutz als Bedingung der Besteuerungslegitimation 
und persönlicher Eintrittspreis für politische Mitbestimmung) von einem 
republikanischen Ansatz allgemeiner Steuer-, Abgaben- und Dienst-
pflicht unterscheiden (Gleichheit aller vor dem Gesetz und gleiche 
Staatsbürgerschaftsrechte als relativ gleicher, d.h. angemessen ver-
gleichbarer Pflichten für das Gemeinwesen (insb. Steuerpflicht, Ge-
richts- und Wehrdienst)) und jeweils knüpfen deren Fragen der politi-
schen Legitimation hinsichtlich der Staatsfinanzrechtfertigung an 
Rechtfertigungen an, die einen bestimmten Status zur Voraussetzung 
haben: Ist die individuelle Steuerbürgerschaft im liberalistischen Fall 
die ökonomische Bedingung direkter Einflussnahme auf das mehrheit-
lich zu paktierende Staatshandeln, ist die (nicht nur) Besteuerung im 
republikanischen Fall eine aus der persönlichen Zugehörigkeit zu 

 
(28) Das allerdings ist ein Defizit des bis heute einzigen und noch immer eindrucksvollen Ge-
samtdarstellungsversuchs für die Neuzeit (Mann 1978 [1937]). Für Weiteres verweise ich an 
die Beiträge in Huhnholz (Hg.) 2018, sowie auf Vorrat auf dens. 2026 (i.V.) und auf van 
Brederode (Hg.) 2022 sowie erneut auf O’Neill/Orr (Hg.), Taxation 2018. 
(29) Am jüngsten Beispiel des Solidaritätszuschlags Huhnholz 2025b. 
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einem politischen Kollektiv resultierende Pflicht zur angemessenen Mit-
wirkung an der kollektiven Bewältigung geteilter öffentlicher Anliegen.  

Zweitens ist zwar eine distinkte Begründungslinie speziell finanzieller, 
insbesondere geldlicher Leistungspflichten (im Unterschied zu gene-
reller Rechtstreue in einem übergeordneten, die Staatsfinanzen mitum-
fassenden Rahmen) für beide Linien die völlige und entsprechend apart 
bis okkult referierte Ausnahme der Besteuerungsliteratur (eine geson-
derte Thematisierung oder funktionale Verschränkungen von Interesse 
am Staat und Zahlungsbereitschaft freilich nicht (Äquivalenzprinzip)).30 
Das ist in der neuzeitlichen Staatslehre dem Souveränitätsgedanken 
zuzuschreiben, dem aufgrund seines Absolutheitsanspruchs das Ge-
schäft mit dauerhaft privilegierenden Klassen- oder seine Macht be-
schneidenden Statusbesonderheiten widerstrebt und eine allgemeine 
Zwangsgewalt charakteristisch ist. Gewiss spricht aus Sicht der empi-
rischen bis steuerpsychologischen (Steuermoral-)Forschung viel dafür, 
dass mit ›positiv‹ assoziiertem oder klare Reziprozität konnotierendem 
Staatsbedarf unterlegte Steuerforderungen effektiver sind und sehr viel 
leichter zu einem Gemeinwohlverständnis aufschließen könnten, das 
sich nicht allein über geldlich fixierte Erwerbs- und Konsumtätigkeit ver-
mittelt.31 Der unschlagbare Vorzug der Geldleistung wird gemeinhin 
aber in seiner Verrechenbarkeit und Neutralität gesehen, darin, dass 
die Herkunft der Person und ›ihres‹ Geldes nicht auf das Medium ab-
färben (pecunia non olet). Daher tendiert die Rechtfertigungsliteratur 
im Allgemeinen zum monetären Einheitsmedium (quantitativ objekti-
vierte Berechenbarkeit mit einem staatsintern hinreichend neutralen, 

 
(30) Eine solche Linie lässt sich im wirtschaftsnobelbepreisten Ansatz der »Virginia School« 
um James M. Buchanan finden, die ihrerseits auf die parlamentarische Klassenproporz- und 
Konsensfindungsvorschläge Knut Wicksells zurückgeht (Huhnholz 2021). Ein bezeichnendes 
Beispiel für den Ausnahmecharakter ist, dass einer der Pioniere der empirischen Steuerpsy-
chologie, Günter Schmölders, in seinen vergleichenden Arbeiten zur Steuermentalität (Kultur), 
Steuermoral (Einstellungen) und Steuerehrlichkeit (Zahlungsmoral) nicht einmal auf die Idee 
kam, die gemessenen Unterschiede und völkerpsychologischen Klischees auf politische Re-
gimetypen hin zu befragen (dazu umfassender als der Titel vermuten lässt Schönhärl 2019), 
sodass die Motivation der Untersuchten, Steuerforderungen zu erfüllen, geradewegs unterpo-
litisch blieb und der NS-geprägte, später neoliberale Schmölders schlicht eine universelle 
Staatsunterwerfungsperspektive voraussetzte, die mit politischen (einschließlich demokrati-
schen) wie auch mit gerechtigkeitsphilosophischen Ansätzen überhaupt nicht greifbar ist. 
(31) Ich ziehe exemplarisch Beiträge über Patriotismus, Identität und Umverteilung heran, weil 
ihre Autor/innen Handlungsempfehlungen ableiten, also kommunikative Kopplungen empfeh-
len, wo ein derart steuermoralisches Junktim erkennbar ist (Geys/Konrad 2020; Bandau  
u.a. 2017; Schmidt/Matthaei 2025; Davis 2025. Zudem jüngst in diesem Kontext wichtig  
Altenburger 2025). 
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Status-nivellierenden und überdies staatlich festgelegten einheitlichen 
Zahlungs- und Verrechnungsmittel) und im Besonderen zu solchen 
Geldabgaben, die die persönliche Leistungsfähigkeit pauschaliert 
(Steuerklassen) bis individualisiert (Steuererklärung) berücksichtigen 
(direkte Steuern) oder eine gleichwie mürrische Zahlungswilligkeit im-
plizieren (indirekte Steuern insb. auf den Konsum). Unvermeidbare Ab-
weichungen davon werden kompensiert (Steuererstattungen, Kinder-
pauschalen, Bedürftigkeitsregeln etc.) oder sind als nicht-steuerliche 
und nicht-allgemeine Abgaben an Gegenleistungen gebunden, bedür-
fen also keiner allgemein-politischen Begründung, sondern sind Aus-
druck besonderer, konkreter ökonomischer Tauschbeziehungen (wie 
besagte Gebühren und Beiträge). 

Für das Thema der Steuergerechtigkeit lassen diese Linien und Diffe-
renzierungen eine vergleichsweise einfache Kritik zu: Ist der Zwangs-
charakter der geldförmigen Besteuerung – gleich ob als allgemeine 
Steuerpflicht oder als statusdifferenzierte Privilegierung – an eine poli-
tische Rechtfertigung gebunden, an eine Legitimation also, die grup-
penspezifisch und insofern gleichsam inklusiv wie exklusiv erfolgt, 
taucht die Frage auf, inwieweit Mitbetroffene, die diese staatlichen Kol-
lektiv- und mithin Partikularrechte nicht genießen und/oder sie nicht be-
einflussen können, in den gängigen Steuergerechtigkeitskonzeptionen 
überhaupt berücksichtigt werden und inwiefern sie berücksichtigt wer-
den sollten, um einen erweiterten Begriff von Steuergerechtigkeit zu 
gewinnen. In den vergangenen Jahren ist das zunehmend am Fragen 
der Geschlechter(un)gerechtigkeit der Besteuerung erforscht worden 
und rasant gewinnen auch postkoloniale Thematisierungen an Fahrt.32 
Gerade dabei aber stellen sich solche fiskalischen und parafiskalischen 
Ansätze als für selbstbewusste, effektive und sichtbare Mitbestimmung 
politisch eigentlich besser geeignete dar, die Art, Herkunft und Güte der 
ökonomischen Unterstützung des Gemeinwesens durch die Einzelnen 
nicht durch das Geldmedium nivellieren bzw. zu einem primär doch 
markttauschkonformen Leistungsäquivalent monetarisieren, das über-

 
(32) Siehe z.B. Seelkopf; Davis 2022; auch die (post-)koloniale Besteuerungsforschung zieht 
mittlerweile an, ich möchte statt einzelner Titel lieber verweisen auf die von Marc Buggeln 
veranstaltete Tagung Comparative Perspectives on Taxation and the Colonial State 
(https://www.hsozkult.de/event/id/event-154879) sowie auf das von Lukas Hakelberg geleitete 
Forschungsprojekt The Whiteness of Wealth Magagement: Colonial Economic Structure, Ra-
cism, and the Emergence of Tax Havens on the Global South (http://fox.leuphana.de/por-
tal/en/projects/the-whiteness-of-wealth-management-colonial-economic-structure-racism-
and-the-emergence-of-tax-havens-in-the-global-south(0180e128-338d-489f-a74e-
57c4643e1ed8.html (Zugriff je am 9. November 2025)). 
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dies bestimmte, vor allem an lokale Arbeit und einheimische Produktion 
gebundene Gelderwerbsquellen dem effektiven fiskalischen Zugriff 
stärker aussetzt als mobilen Finanzvermögen oder substantialisier- 
bares Privateigentum. 

- Radius und asymmetrische Mobilität des Besteuerungskollek-
tivs: Dass die herkömmliche Vorstellung eines nach innen ge-
schlossenen Steuerverbands eine Ableitung der Zivilisationstat-
sache »wirtschaftender Gemeinschaften« (Max Weber) ist, 
Ausdruck also gemeinschaftlich genutzter und genossenschaft-
lich gepflegter Öffentlicher Güter, die ohne diese Merkmale all-
mählich und dann zum Nachteil der meisten Beteiligten verfie-
len, ist als Idee der Allmende bekannt. Auf den Staat übertragen 
und generalisiert ist sie ein Merkmal erst des nationalstaatlichen 
Zeitalters mit volkswirtschaftlich und identitätspolitisch relativ 
harmonierenden Kreisläufen, geschützten Arbeitsmärkten, ei-
genen Landeswährungen, Zentralbanken usw. Vorläufer in der 
antiken Polis, in mittelalterlichen Stadtstaaten und in frühneu-
zeitlichen Republiken sind als historische Ausnahmen bekannt. 
Aber gerade letztere pflegten keine allgemeine und gleiche 
Steuerpflicht, waren nicht auf primär steuerliche Reproduktion 
ihrer politischen und kollektiven Infrastrukturen ausgerichtet 
und sie bevorzugten überdies – das Betriebsgeheimnis ihrer 
Überlebensfähigkeit in einer von Imperien, Agrar- und Feudala-
ristokratien geprägten Welt – sich als attraktive Handelszen-
tren, Warenumschlagsplätze und Finanzdienstleister mehr von 
anderen als von den eigenen Bürgern ausstatten zu lassen. Mit 
der Durchsetzung des institutionellen Flächenstaates zum 
Standard internationaler Ordnung wurden diese Metropolen ab-
sorbiert, zerstört oder zu Hauptstädten; wo sie fortbestanden 
oder neu entstanden, firmieren sie in der Literatur der Gegen-
wart als »Steueroasen«. Nicht zu Unrecht gelten sie dabei als 
Zerstörer nationalstaatlicher Fiskalsouveränität und als mäch-
tige Vetospieler gegen diverse Bestrebungen internationaler 
Steuerharmonisierung. Zugleich zeigt ihre strukturell ›unge-
rechte‹ Bedeutung für Weltwirtschaft, Finanzindustrie und auto-
kratische Regimes breiten Reformansätzen zugunsten idealis-
tischer Steuergerechtigkeit Grenzen auf, da sie schon abseits 
der skandalträchtigen Steuerhinterziehung und Steuerflucht 
ökonomisch Mächtigen diverse Optionen bieten, Druck auf eine 
Steuerpolitik moderner Wohlfahrtsstaaten auszuüben und 
durch Ausnutzung und Teilerwerb konkurrierender Rechts-sys-
teme Perspektiven zu zersetzen, bei denen Besteuerte und 
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Begünstigte noch eine wachstumswirtschaftlich stabile Zuge-
winngemeinschaft bilden (Pistor 2019). Denn die dabei aufge-
rufenen Probleme steuerlicher Ungleichbehandlung münden 
nicht nur praktisch in fiskalisch und sozioökonomisch fatale Ge-
rechtigkeitsparadoxien (etwa die höchstrichterliche Aussetzung 
der deutschen Vermögensteuer aufgrund der Benachteiligung 
der Steuerehrlichen gegenüber trickreichen Steuervermeidern 
oder durch staatliches Unvermögen Verschonten; ein Verstoß 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz). Sondern Asymmet-
rien werden bereits in die ›Primärverteilung‹ getragen, wenn 
staatlich subventionierte und steuerlich privilegierte Wirt-
schaftssparten sowohl ihre Schöpfungskosten sozialisieren wie 
auch die dadurch erst abschöpfbaren Gewinne verschieben. 
Solche vieluntersuchten Mitnahmekaskaden (Steuersubventio-
nierung, Steuerverschonung, Steuerflucht und kompensatori-
sche Überbelastung der Verbliebenen, womöglich gepaart mit 
der dynamischen Vielzahl legaler »CumEx«-Praktiken, also 
»Erstattung« nie gezahlter Steuern) höhlen Fiskalkapazität, 
marktwirtschaftliche Systemstabilität und aufgrund des Versto-
ßes gegen die sozialmoralisch wesentliche Motivation der Steu-
ermoral auch diese aus, denn die offenkundige Ungleichbe-
handlung besonders potenter Steuerpflichtiger verstärkt das 
Bewusstsein asymmetrischer Vermögens- und politisch unglei-
cher Machtverhältnisse. 

- Probleme des Steuerbegriffs: Neben derartig offensichtliche 
Phänomene der Kostenüberwälzung bzw. -sozialisierung 
schließlich treten Herausforderungen, die in allen bislang auf-
geführten Dimensionen eine Rolle spielen, und das sind solche 
der kategorischen Terminologie »Steuer« selbst. Wie mehrfach 
schon angedeutet wurde: Abseits der rechts- und finanzwissen-
schaftlichen Literatur herrscht ohnehin ein vager, unbestimmter 
Begriff der »Steuer« vor, jedenfalls keiner, der unterschiedliche 
Typen der Einnahme und ihre juristischen, fiskalischen wie 
auch haushaltspolitischen und finanzföderalistischen Beson-
derheiten in Augenschein nähme und etwa berücksichtigte, 
dass Gebühren und Beiträge keine hoheitlichen Zwangsabga-
ben ohne konkretisierbaren Gegenleistungsanspruch sind (so 
aber die rechtliche Steuerbestimmung). Folgen wir diesem se-
mantischen Brauch zugunsten unseres Gegenstands der ›wei-
ten‹ Steuergerechtigkeit einmal, klammern wir also nicht an ei-
nem rechtlich-formalen Steuerbegriff, dann wären für das 
Thema auch die im »Parafiskus« der Sozialversicherungs-
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systeme verschleierten Überwälzungskosten ebenso einzukal-
kulieren wie die durch Externalisierung von Erwerbskosten auf 
Gemeinschaftsfremde und zukünftig steuerzahlende Genera-
tionen umgelegten Lasten. 

Die Rentenversicherungsbeiträge eines beispielsweise in der deut-
schen Automobilindustrie beschäftigten Arbeiters mögen als Gleichge-
wichtssystem von Einzahlungen und dadurch erworbenen Ansprüchen 
berechnet werden und insofern wenigstens versicherungsintern »ge-
recht« erscheinen, wenngleich die demographische Schieflage und im-
mer wieder auch Konjunkturschwankungen Zuschüsse aus dem Bun-
deshaushalt haben Standard werden lassen, die eine schleichend sys-
temkollabierende Überwälzung der laufenden Kosten zu Lasten jünge-
rer Generationen belegt. Letztere ließe sich gleichwohl noch reforme-
risch reduzieren und insofern gerechter oder wenigstens weniger un-
gerecht ausgestalten, wie jüngere Diskussionen zum »Boomer-Soli«, 
die vermehrte auch direkte und nicht allein indirekte Besteuerung von 
Renten und auch eine Machbarkeitsstudie über fiskalneutrale Pflege-
kostenentlastungen der geburtenstarken Jahrgänge zeigen,33 die, be-
wusst oder nicht, allesamt schon mit einem erweiterten Verständnis 
von Steuergerechtigkeit arbeiten. Lassen wir dies aber beiseite und fo-
kussieren nur auf das absichtlich gebrachte Reizbeispiel des Automo-
bilbauers, dann wäre nicht außer Acht zu lassen, dass die Produktivität 
dieses überdies (von Niederlassungsanreizen über ökologisch und kli-
matisch desaströsen Autobahn- und Straßenbau, Gesundheits-, 
Pflege- und Hinterbliebenenkosten von Unfallopfern bis »Abwrackprä-
mie«, »Kurzarbeitergeld« und Strukturwandelbewältigung) über ein 
Jahrhundert hinweg komplex subventionierter Sektors auch auf der 
Ausnutzung sowohl post- und neokolonialer wie auch geschlechterspe-
zifischer und nicht zuletzt generationeller Machtunterschiede beruht, 
sodass sowohl die gestreckten wie auch die externalisierten Sozial-, 
Umwelt- und diverse Folgekosten dieser volkswirtschaftlichen und für 
das politische System der Industriegesellschaft sehr maßgeblichen 
Kardinalbranche anderswo und/oder später anfallen. Viele der 
menschlichen, materiellen und politischen Kosten, die – exemplarisch 
genommen – den Massenautomobilbau scheinbar noch immer lukrativ 
machen (von billigem Strom für die Stahlproduktion über rentier-staat-
lich-autokratisches Erdöl bis zur Ausbeutung von »seltenen Erden« für 

 
(33) Siehe als Beispiel die umsichtig verschiedene Interessengruppen und Forschungsinstitute 
konzertiert einbeziehende Machbarkeitsstudie Zu finanziellen Überbrückungsmöglichkeiten 
der für die geburtenstarken Alterskohorten anfallenden Pflegekosten (Feld u.a. 2020 und  
Reimer 2020). Genereller Laudage u.a. 2024. 
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nichtfossile Antriebstechniken mittels Kinderarbeit), werden jedenfalls 
in einem Umfang steuerpolitisch, sozialstaatlich bis weltgesellschaftlich 
umgelegt, der durch geleistete Abgaben und Steuern nicht gedeckt ist. 
 

  8 Schlussbetrachtung 
 
Es ist selbstverständlich in Rechnung zu stellen, dass Menschen nor-
mativ-philosophisch besehen ungerechte ebenso wie empirisch-mess-
bar ungerechte und sogar zunehmend ungerechtere Besteuerungsver-
hältnisse ignorieren, sie mit subjektiven, affektiven, durchaus auch 
langfristig antizipierenden Ansichten und Sorgen oder kulturspezifi-
schen Einstellungen verzerren, sie jedenfalls nicht durch allein wissen-
schaftlich objektivierte Maßstäbe empfinden und schon gar nicht im in-
ternationalen und globalen Vergleich wahrnehmen. Und umgekehrt: 
dass eine gegenüber vermeintlichen und tatsächlichen Irrationalitäten 
skeptische und positivistische Wissenschaft mitunter zu wenig emp-
findsam für Seitenstränge und Nebeneffekte solcher Wahrnehmungen 
ist. Die moderne Steuerpsychologie hat bereits früh eingesehen, dass 
das in der Steuerpolitik, der Finanzwissenschaft und auch der Steuer-
praxis zeitgenössisch je vorherrschende »Menschenbild« die Intensität 
und Komplexität der steuerbürgerlichen Responsivität ausblendet, 
wenn sie vorrangig nach der demoskopischen Akzeptanz, der allge-
meinen Steuerdisziplin und der finanzpraktischen Durchsetzungsfähig-
keit verschiedener Finanzierungsanliegen und Finanzierungswege 
fragt, die längerfristigen Folgen etwaig dadurch motivierter, blockierter 
oder überhaupt erst ermöglichter Verhaltensanpassungen (Steuersozi-
alisation) indes zu sehr außer Acht lässt (siehe Schmölders 1968). 

Genau darum aber ist anzunehmen, dass sich mit dem Wandel von 
Besteuerungskulturen auch Interessen, Werthaltungen und Ansprüche 
verändern, die an ein Steuersystem und an Steuerpolitik gestellt wer-
den. So dürften die vergangenen Jahrzehnte, die mit dem neoliberalen 
Paradigma individuell bevorzugter Steuerentlastung und Steuervermei-
dung nebst internationalen Steuerwettbewerbs gegen die kollektiv-so-
lidarische Daseinsvorsorge der klassischen Wohlfahrtsstaatlichkeit ar-
beiteten, komplementäre Einstellungen herangezüchtet wurden und 
Anpassungen der privaten Vermögenskalkulationen und staatlichen 
Haushaltspräferenzen bewirkt haben. In Gestalt privatisierter öffentli-
cher Infrastrukturen, erhöhter Mobilität, demographischer Schieflage, 
finanzialisierter Alters- und Risikovorsorge, exorbitanter Vermögens-
konzentration, gewachsener sozialer Ungleichheit, neuer Zahlungssys-
teme, alternativer Währungen usw. treten sie dem Staat nunmehr als 
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Gegner, mitunter gar als Konkurrenten, jedenfalls als Hindernisse sei-
ner Extraktions-, Gestaltungs- und Umverteilungskapazitäten gegen-
über, lassen zu immer mehr alternativen als steuerlichen Fiskal- und 
Finanzwegen greifen und münden in Paradoxien, ja »Schizophrenien« 
zwischen ›Staats- und Marktbürgerschaft‹,34 die durch nationalstaatli-
che Routinen nicht mehr ohne Weiteres zu behandeln sind, sondern 
klassen- und schichtenspezifische Interessengegensätze ausgeprägt 
haben, durch die erhebliche Teile des Elektorats und der politischen 
Öffentlichkeit steuerpolitische Staatsschwächungspolitiken fordern und 
begrüßen – nicht selten erkennbar kontraintentional. 

Das eingangs diagnostizierte Festhalten an klassisch wohlfahrtsstaat-
lichen Debatten über Steuergerechtigkeit ist vor diesem Hintergrund 
nicht ratsam. Gewiss: Die Rhetorik der politischen Parteien vermund-
stückt je klientelgerecht, was als gerecht anzusehen sei. Da dies kein 
neues, sondern ein seit Jahrzehnten einstudiertes Phänomen ist, wer-
den in öffentlichen Diskursen über Steuern Phrasen von Fakten kaum 
unterschieden. Die Rede von den »Steuerzahlern« etwa ist – sehen wir 
von Unmündigen und von unmündig Gehaltenen (Strafgefangenen, 
Asylberechtigten u.a.) ab – sachlich oft hohl, wenn damit nicht Steuer-
hinterziehung oder unlautere Bereicherung von Wirtschaftsakteuren 
auf Kosten der Gemeinschaft skandalisiert wird, sondern gegen sagen-
haft große Gruppen von vermeintlich Nichtsteuerzahlenden polemisiert 
wird. Der »Steuerzahler« als politische Sprachfigur ist dann ein Proxy 
für, je nach Parteilager, »Leistungsträger«, die »hart arbeitenden Men-
schen da draußen«, die »jeden Morgen aufstehen« oder »Innovationen 
treiben«, »das Land voranbringen« oder »den Laden am Laufen hal-
ten« usw., für Personen jedenfalls, deren entweder allgemeiner Bedeu-
tung als Masse oder deren besonderer Stellung als unternehmerische 
Elite parteien- und wahlkampfspezifische, wirtschaftliche und fiskali-
sche Relevanz beigemessen wird, deren metaphorischer Verengung 
auf wirtschaftsaktive Arbeitgeber und aktuelle Arbeitnehmer indes das 
empirische Gegenüber fehlt, also der »Nichtsteuerzahler«. Lässt man 
die prozentual winzige Gruppe dauerhafter (Steuer-)Transferleistungs-
empfänger außen vor, kennt der Steuerstaat kaum gänzlich unbesteu-
erte Personen. Und obendrein, das kann bei diesem Thema nicht un-
erwähnt bleiben, lebt die in der Politikersprache vom »Steuerzahler« 
angezeigte Volksnähe ironischerweise davon, dass viele der mit steu-
erlich finanzierten Diäten alimentierten Amts- und Mandatsträger, die 

 
(34) Dazu grundlegend Streeck 2013, und an empirischen Beispielen Hager 2016; ders. 2015; 
Lux/Mau 2018. 
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sie pflegen, sich damit gar nicht selbst meinen können, sondern nur 
ihre Finanziers und Interessenten adressieren. 

All das ist kein Anlass für semantische Manöverkritik (zumal die öko-
nomische Sprache kaum minder als die fiskalische von metaphorisch-
historischen Vokabeln dominiert wird). Aufschlussreich ist es doch, weil 
trotz allgemeiner Steuerpflicht mit der rhetorischen Figur »Steuerzah-
ler« eine sprachpolitische Verengung von gesellschaftlichen Steuerge-
rechtigkeitsdiskursen gepflegt wird, die sowohl vordemokratische wie 
auch wirtschafts- und fiskalsystemfremde Konturen besitzt: Der implizit 
bemühte Ruf nach mehr oder nach anderer Steuergerechtigkeit wird 
hier nicht als demokratische Kategorie staatsbürgerlicher Gleichheits-
bedingungen verstanden, sondern in Kategorien individualwirtschaftli-
cher Tüchtigkeit oder ökonomischen Erfolgs und daraus sekundär ab-
geleiteter moralischer bis politischer Superiorität verhandelt, die eine 
Reihe diffuser und komplexer Vorprägungen vormoderner Herr-
schaftspraktiken mitführen (protestantische Leistungsethik, vermö-
gensbasierte Unabhängigkeit, Zensuswahlrecht u.a.m.). Wer nicht 
durch unternehmerische Selbstständigkeit, spekulative Kapitalein-
künfte oder immerhin noch Einnahmen aus abhängiger Erwerbsar-
beitstätigkeit direkt besteuert wird, wird in öffentlichen Steuergerechtig-
keitsdiskursen jedenfalls nicht ohne Weiteres mit dem Narrativ »Steu-
erzahler« geadelt. Mit abnehmendem Steuerstaatlichkeitsniveau 
müsste diese Figur eigentlich ihre moralpolitische Plausibilität einbü-
ßen – zu beobachten ist freilich das Gegenteil, nämlich ihr autoritärer 
Gebrauch als Vorwurf in Zeiten verschärfter Verteilungskonflikte ge-
genüber Menschen, die an ungerechten Besteuerungsverhältnisse of-
fenkundig weder Schuld tragen noch von ihnen ›profitieren‹. 

Wie der alltägliche Sprachgebrauch aber versteht auch die For-
schungsliteratur »Steuergerechtigkeit« zumeist als »Besteuerungsge-
rechtigkeit«. Besteuerung, soll das heißen, wird als ein Modus der fis-
kalischen Reproduktion von Staatlichkeit oft unkommentiert und häufig 
ganz unreflektiert vorausgesetzt. Diese Gleichsetzung hat, wie wir ge-
sehen haben, manche Vorteile, für unser Thema aber vor allem drei 
gravierende Nachteile. Erstens leistet die Gleichsetzung einer ahistori-
schen und politisch unsystematischen Denkweise Vorschub, in der 
steuerliche Staats- bis Gemeindefinanzierung als der Universal-, Nor-
mal- oder Standardfall angesehen wird, was, empirisch kontrastiert, 
weder den welt- oder wenigstens den finanzkulturgeschichtlichen, den 
›westlichen‹ oder den zumal gliedstaatlich-finanzföderalistischen Rea-
litäten rundherum entspricht. Diese Ignoranz mag man kritisieren oder 
nicht; sie hat in der mit makroökonomisch aggregierenden Daten 
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vergleichenden Forschung gewiss eine Berechtigung und rein alltags-
weltlich gesehen entspricht sie dem autobiographischen Erfahrungs-
raum wenigstens jener Menschen, die in den liberalkapitalistischen 
Wohl-fahrtsstaaten geboren und sozialisiert wurden – also auch der 
absoluten Mehrheit der heute etablierten Forscherinnen und Forscher. 
Mögen sich Welt und Weltgeschichte also auch ganz anders darstellen, 
besteht zumindest im älteren ›globalen Norden‹ wenig Anlass, das in-
tellektuell vorherrschende Steuerstaatsparadigma zu hinterfragen und 
Staatshaushalte beispielsweise nach Inlandssteuern und Zöllen, Ge-
bühren, Krediten, Staatsfonds, Solidarversicherungsbeiträgen und 
Staatsbetriebseinnahmen zu differenzieren. 

Daraus resultiert als ein zweiter Nachteil, dass Besteuerungsgerechtig-
keit oft in einer Pauschalität verhandelt wird, bei der empirische For-
schung, typologische Differenzierung, systemische Alternativen und 
normativ-theoretische bzw. Analytische Philosophie bis zur Sprachlo-
sigkeit unvermittelt nebeneinanderstehen. Die politischen Machtpoten-
tiale, die mit der Verschiebung von Finanzvolumen und der Verschach-
telung verschiedener Etats entstehen und zur Selbstverständlichkeit 
der öffentlichen Haushalte gehören, werden darum in der Vielzahl von 
(rechts-, politik-, finanz- und wirtschaftswissenschaftlichen) Einzelfor-
schungen auf keine gemeinsame Sprache gebracht. Abstraktes Allge-
mein- und Zeitungswissen darum, dass beispielsweise eine steuerliche 
Querfinanzierung der formal beitragsgetragenen Rentenversicherung 
ein massiver Herrschaftsfaktor ist oder dass einige westliche Staaten 
mittlerweile sogar bodenschatzfinanzierte Rentier- und nur noch ab-
nehmend Steuerstaaten sind, spiegelt sich darin kaum wider. Für eine 
realitätennähere und zukunftstaugliche Perspektive auf Besteuerungs- 
und Steuergerechtigkeit freilich wären solche Unterscheidungen es-
sentiell – etwa für Fragen der Generationengerechtigkeit und der öko-
logischen Nachhaltigkeit, für die Frage, wer die Ewigkeitslasten des bis 
heute billig produzierten und mithin gegenwärtige Generationen ali-
mentierenden Stroms und Plastikkonsums trägt oder auch, welche von 
›no taxation without representation‹ gänzlich freien Bodenschatz- und 
Naturextraktions-Autokratien welche Migrations-, Verelendungs- und 
Kriegsspiralen begünstigen, wo und wann deren ökonomische Kosten 
anfallen etc. 

Drittens und letztens tendiert die Verengung auf Besteuerungsgerech-
tigkeit zu einer Konzentration auf die Einnahmeseite der öffentlichen 
Haushalte. Da das allgemeine Steuerparadigma im Unterschied zum 
kleinteiligen Gebühren- und Beitragsprinzip keinen konkreten Gegen-
leistungsanspruch begründet, lassen sich Belastungen und Begünsti-
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gungen, Akkumulation und (Re-)Distribution nur äußerst schwer mit-
einander in Beziehung bringen.  

Freilich spielen solche Proportionen in der Politik und der Forschung 
sehr wohl eine erhebliche Rolle, etwa wenn entschieden werden soll, 
welche Steuerbelastungen nach Leistungsfähigkeits-, nach Vorteils- 
oder nach Gleichheitskriterien zu erheben sind, die jeweils besondere, 
eigenständige und darum untereinander selten leicht vereinbare Ge-
rechtigkeitskonzepte aufrufen. Das allein erklärt schon, warum die his-
torischen und disziplinenübergreifenden Abhandlungen und Vor-
schläge über ein »gerechtes« Steuersystem zahlreich sind und noch 
zahlreicher die Traktate, Pamphlete und Glossen, die ungerechte Be-
steuerungen anprangern und erörtern.  

Richtet also die immanente oder integrierte Sichtweise ihren Blick da-
nach aus, wie innerhalb einer konkret bestehenden Abgabenordnung 
steuerliche oder steuerförmige Belastungen empirisch-faktisch verteilt 
sind und wie diese Verteilung normativ zu rechtfertigen bzw. zu kritisie-
ren ist, hätte ein demgegenüber systemischer Blick die Binnenordnung 
des allein steuerlichen Modus von Einnahmen und Abgaben zu über-
winden. Denn im Unterschied zu der bedingt flexiblen und stets kom-
plexen Einzelzusammensetzung von jährlichen Staatshaushalten in 
klassisch funktionierenden Wohlfahrtsstaaten der westeuropäisch-
transatlantischen Nachkriegsepoche, ist angesichts der beschriebenen 
fiskalischen Gegenwartstransformationen anzunehmen, dass sich aus 
der Wiederkehr oder Modernisierung einer Vielzahl systemischer wie 
auch finanzmedialer Alternativen (staatliche Erwerbswirtschaften, Ar-
beitsdienste, Seigniorage, Staatsfonds etc.) neue Herausforderungen 
für Steuergerechtigkeitsdiskurse stellen. 
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